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1. Einleitung und Ziele 

1.1 Ausgangslage
Die Arbeit der Lehrpersonen ist komplexer, schwieriger und anspruchsvoller geworden, denn Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht nur Unterrichtsstoff vermitteln (was der eigentlichen Bildungsaufgabe entspricht), sondern permanent auch Gruppenprozesse moderieren, d.h. Konflikte lösen oder Störungen begegnen. Der Alltag in den Schulen hat sich in den letzten Jahren sehr verändert.

Auch gesellschaftliche Veränderungen gehen nicht spurlos an unserer Schule vorbei; kleiner gewordene Familien, steigende Scheidungsraten, veränderte Freizeitgewohnheiten (die dazu führen, dass Kinder immer mehr Zeit vor Fernsehgeräten und Computern verbringen), Arbeitslosigkeit und dadurch steigende Erwartungen der Eltern bezüglich Bildungsabschluss ihrer Kinder.

So sieht sich die Schule vor neue Aufgaben gestellt. Dringlicher denn je stellt sich die Frage nach dem Verständnis von Qualität: 
· Was bedeutet zukunftsorientierte Bildung in einer "guten Schule"? 
· Wie viel ist uns eine gute Schule wert?
· Werden die öffentlichen Mittel effektiv eingesetzt?

Mit der Diskussion dieser Themen haben auch die Lehrerinnen und Lehrer der Kindergärten und der Primarschule Liestal im April 2003 an drei Fortbildungstagen begonnen. An dieser Grossgruppenveranstaltung wurden Fragen behandelt wie:
· Was ist gute Schule?

· Was ist guter Unterricht?

· Was brauchen Kinder von heute in der Welt von morgen?

· Wie sieht dieses „Morgen“ aus, auf das die Kinder vorbereitet werden sollen?

· Was bedeutet Qualität in unserer speziellen Situation?

· Was sind unsere Ansprüche, unsere Perspektiven und Visionen?

· Wie sieht die Realität an unserer Schule aus? Und was wissen wir darüber?

Auf all diese Fragen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Jedoch bietet die Bearbeitung dieser Fragen die Chance, sich mit dem Sinn und Zweck der Schule auseinander zu setzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Es braucht Visionen, die in einem Schulprogramm in Ziele und Inhalte umgesetzt werden, um Schule auf die Zukunft der Kinder auszurichten und den neuen Ansprüchen zu begegnen.
1.2 
Schulprogramm als Antwort

Das Schulprogramm kann zum Herzstück der Qualitätsentwicklung werden. In dieser Sammlung werden Ziele und Massnahmen in verschiedenen Qualitätsbereichen verbindlich festgehalten. Hier legt die Schule die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) fest, nach denen sie sich selber beurteilt bzw. beurteilen lassen möchte. Das Schulprogramm ist eine zeitlich begrenzte Vereinbarung zwischen Schulleitung und Lehrerschaft. Eine Vereinbarung, welche nach innen und aussen wirksam wird:

· als Orientierungshilfe für pädgogisches Handeln
· als Information für die Öffentlichkeit

· als Planungsinstrument und

· als Massstab, an dem die Entwicklung der Schule zu messen ist
Dieses Schulprogramm wurde von den Lehrerinnen und Lehrern in verschiedenen Arbeitsgruppen, in etwas mehr als einem Jahr mit grossem Engagement erarbeitet. Die zahlreichen pädagogischen Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Schulleitung und mit anderen Schulen haben zu diesem Konsens geführt. An dieser Stelle gebührt der Dank allen Lehrerinnen und Lehrern für die grosse Arbeit und das tolle Engagement. Die Lehrerinnen und Lehrer der Kindergärten und der Primarschule wollen nicht im Strom der Veränderungen "mitschwimmen", sondern ihre Schule von morgen aktiv gestalten. Herzlichen Dank!

Liestal, 21. Juni 2004

Für die Schulleitung:
Dorothée Brian Karaman 
Jean-Bernard Etienne
Thom Kiefer
Für den Schulrat 
Primarschule
Kindergarten
(Präsidium)
Markus Riederer
Pia Steinger
1.3 
Ziele bis 2008
1. Zusammenführung Kindergarten und Primarschule zu 
Start April 2003
einer Schule mit gemeinsamer Schulleitung und 
Abschluss Juli 2005
einem gemeinsamen Schulprogramm 

- interne Evaluation 
August 2004

- externe Evaluation
September 2004

2. Einführung umfassende Blockzeiten
August 2004
3. Weiterentwicklung Modell Begabungsförderung 
bis Juni 2005

4. Einführung MitarbeiterInnengespräche
August 2004
- Interne Evaluation nach ersten Gesprächen
30. August 2004
5. Freiwillige externe Evaluation
6. bis 17. September 2004
der Kindergärten und Primarschule durch das AVS

6. Lernpartnerschaften
Projektstart Januar 2005
(Tandem / Kollegiale Hospitationen / Feedback-Kultur)
7. Überarbeitung Konventsreglement
Ostern 2005

8. Beitritt Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen (Ziel)
noch nicht terminiert
9. Einrichten Qualitätsentwicklungs und –sicherungsmanagement
in Anlehnung an das Modell Q2E
bis 2008
10. Kleinklassenmodell mit ISF-Angebot 
Erarbeiten eines Vorprojektes
bis 2005

11. Projekt „Standard-Sprache an Kindergärten“
August 2004
(Kindergärten Fraumatt und Weiermatt)
bis Juni 2006
– Interne Evaluation
noch nicht terminiert


Vom Bereich Bildung zu erarbeiten:
12. Integration fremdsprachiger Kinder im Vorschulalter
(vor Kindergarten-Eintritt)
Projektentwurf
2005
13. 








2. Pädagogisches Konzept

2.1 Leitbild / Leitsätze

Die Lehrerschaft bejaht das Berufsleitbild des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH).

Im Rahmen des Aufbaus eines Qualitäts-Managements wird ein Qualitäts-Leitbild erarbeitet. Ziel: 2008.

2.2 Umfassende Blockzeiten 

Ausgangslage
Eine Motion verlangt die Einführung von Blockzeiten im Sinne einer erfolgsversprechenden Investition in das städtische Bildungsangebot auf das Schuljahr 2004/05, d.h. ein Jahr früher als das kantonale Bildungsgesetz es vorschreibt.

Eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Schulpflege, Schulleitung und Departementsvorsteher) erarbeitete die Entscheidungsgrundlagen für die Einführung umfassender Blockzeiten bereits im Hinblick auf eine Umsetzung im Schuljahr 2003/04. In allen Schulhäusern wurden auf der Grundlage des ausgearbeiteten Modells Musterstundenpläne ausgearbeitet; die Lehrerschaft wurde an einer Fortbildungstagung im Mai 2002 in die Choreographie der neuen Stundenpläne eingeführt. Aus finanziellen Gründen wurde die Einführung vom Einwohnerrat aber vorerst zurückgestellt.
An seiner Sitzung vom 30. März 2004 hat der Einwohnerrat mit grossem Mehr der Einführung der umfassenden Blockzeiten auf das Schuljahr 2004/05 zugestimmt und die nötigen Mittel für dieses Projekt freigegeben. Gleichzeitig wurde die Empfehlung abgegeben, die Einlaufzeit für das erste und zweite Kindergartenjahr auf eine halbe Stunde festzulegen.
Konzept für umfassende Blockzeiten

Die Arbeitsgruppe Blockzeiten hat bereits 2002 ein Konzept für umfassende Blockzeiten in Liestal ausgearbeitet, das mit dem neuen Bildungsgesetz zu 100 Prozent kompatibel ist. Konkret wurden (fiktive) Stundenpläne für die letztjährige Personalsituation in allen 5 Schulhäusern erstellt. 
Nach diesen Vorgaben sind die Stundenpläne für das Schuljahr 04/05 unter grossem Engagement der StundenplanlegerInnen bereits in allen Schulhäusern erstellt worden.

Vor allem im Kindergarten und in den ersten Klassen der Primarschule bedingen Blockzeiten andere Unterrichtsformen. Mit der entsprechenden Fortbildung der Lehrkräfte wurde bereits 2003 begonnen.
Primarschule inkl. Einführungs- und Kleinklassen

Im Rahmen der vom Kanton im Stufenlehrplan verpflichtend vorgeschriebenen Lektionenzahl und der gemäss Bildungsgesetz bei umfassenden Blockzeiten geltenden Unterrichtszeiten geht das Konzept für umfassende Blockzeiten in Liestal von folgenden Voraussetzungen aus:
· regelmässiger Schulbesuch Montag – Freitag von 8 – 11.50 Uhr;

· Schulbesuch an zwei (1. bis 3. Klassen) oder drei (4. und 5. Klassen) Nachmittagen;

· Mittwochnachmittag und Samstag schulfrei;

· Beibehaltung des Abteilungsunterrichts in der 1. – 5. Klasse;

· Integration des obligatorischen Musik-Grundkurses, des Religionsunterrichts, des Werkunterrichts und der Spezialangebote für einzelne Schülerinnen und Schüler, bzw. für bestimmte Schülergruppen (Deutsch als Zweitsprache, Förderunterricht Deutsch und Mathematik, therapeutische Massnahmen) in die Blockzeiten.
Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt für die 1. – 3. Klassen 24 Stunden, für die 4. Klassen 26 Stunden und für die 5. Klassen 27 Stunden.
Der fachbezogene Unterricht kann gut mit fächerübergreifenden Unterrichtsvorhaben und erweiterten pädagogischen Angeboten verknüpft werden. Der fixe zeitliche Rahmen gestattet einen regelmässig wiederkehrenden Ablauf des Unterrichtsvormittages, der auf die Bedürfnisse und die Entwicklung der Kinder ausgerichtet ist. Der Wechsel von gelenktem und übendem Lernen, individuellem und gemeinsamem Arbeiten, von Fördermassnahmen und freier Tätigkeit lässt, vor allem auch wegen der erweiterten Unterrichtszeit, einen erlebnis- und erfahrungsorientierten Schulbetrieb zu. Die Tages- und Wochenrhytmisierung bei umfassenden Blockzeiten können so die pädagogische Ausgestaltung des Schullebens fördern. 

Kindergarten

Ermöglichte das kantonale Reglement bisher die freiwillige Einführung von Blockzeiten an den Primar- und Sonderschulen, so ändern die Voraussetzungen mit der neuen Bildungsgesetzgebung des Kantons Basel-Landschaft. § 12 des neuen Bildungsgesetzes schreibt neu umfassende Blockzeiten vor, und zwar nicht nur für die Primarschule, sondern auch für den Kindergarten.
Bei umfassenden Blockzeiten besuchen die Kindergartenkinder von Montag bis Freitag von 8 – 11.50 Uhr den Kindergarten. In Anpassung an die Empfehlung des Einwohnerrats hat die Schulleitung die Einlaufzeiten für beide Kindergartenstufen auf eine halbe Stunde festgelegt. Die Eltern haben jedoch die Möglichkeit, in begründeten Fällen mit der Kindergartenlehrperson eine abweichende Einlaufzeit zu vereinbaren. Diese Vereinbarung muss schriftlich erfolgen und ist jeweils auf ein Semester beschränkt.

Individuelle Voraussetzungen der Kinder​gartenkinder können somit berücksichtigt werden. Zusätzlich haben die jüngeren Kinder unter Beibehaltung des Abteilungsunterrichtes an einem Nachmittag, die älteren an zwei Nachmittagen Kindergarten.
Schlusszeit am Morgen

Für Kindergarten und Primarschule wurde die morgendlichen Schlusszeiten auf 11.50 Uhr festgelegt. 

In §5 der Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule wird in Absatz 2 festgehalten, dass der Unterricht am Morgen von 8..00 – 12.00 stattfindet. Jedoch wird angemerkt, dass lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden können. Aufgrund der Kreisschulsituation, welche sich an den Busfahrplänen orientiert, und den teilweise sehr langen Schulwegen in Liestal selbst (Rösern, oberes Wohngebiet Arisdörferstrasse), hat die Schulleitung entschieden, dass der Morgen für beide Stufen um 11.50 Uhr endet.
Raumbedarf  
Für die Umsetzung der umfassenden Blockzeiten an der Primarschule werden mehr Schulräume benötigt. Während in den Schulhäusern Fraumatt und Frenke der zusätzliche Raumbedarf problemlos abgedeckt werden kann, sind in den Schulhäusern Gestadeck, Mühlematt und Rotacker zusätzliche Räume notwendig, um keine (weiteren) Engpässe entstehen zu lassen.

Gemäss bisherigen Abklärungen des Stadtbauamtes (Abteilung Hochbau) kann der erforderliche Raumbedarf in den bestehenden Schulhäusern vorerst durch geringfügige bauliche Anpassungen und geeignete Schulraumdispositionen abgedeckt werden:

· Schulhaus Gestadeck: Einbau einer Türe zu einem Gruppenraum 

· Schulhaus Rotacker: Sichtschutz bei den Gruppenräumen

· Schulhaus Mühlematt: Ergänzung des Mobiliars in der Bibliothek. 

Die Ausführung dieser baulichen Anpassungen, die Mobiliaranschaffungen und –ergänzungen können über das ordentliche Budget oder das Unterhaltsbudget der einzelnen Schulhäuser finanziert werden. Die Schritte zur Umsetzung der baulichen Anpassungen wurden von Schulleitung und Stadtbauamt bereits eingeleitet. Die nötigen baulichen Anpassungen sollten mit Beginn des Schuljahres 04/05 erfolgt sein.

Allfällige grössere bauliche Investitionen sollen im Rahmen des Investitionsprogrammes der Stadt auf die Gesamtsanierungsvorhaben der Schulanlagen in den folgenden Jahren abgestimmt werden.
2.3 
Mittagstisch und Aufgabenhort
Mittagstisch

Die Stadt Liestal bietet in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Liestal einen betreuten Mittagstisch an. An vier Tagen pro Woche werden die Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter zwischen 12.00 und 13.45 Uhr betreut und verpflegt.

Der Mittagstisch wird jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag angeboten. Die Kinder besammeln sich im Schulhaus Rotacker und begeben sich gemeinsam zur Mensa des Gymnsasiums. Kinder aus anderen Schulhäusern können mit dem Bus zum Bahnhof gelangen, wo sie abgeholt werden. Nach dem Mittagessen werden alle Kinder bis zum Beginn des Nachmittagsunterrichts oder bis zur Busabfahrt betreut.
Die Betreuungskosten werden von der Stadt Liestal getragen. Die Eltern übernehmen die Kosten für die Verpflegung. (siehe auch §§ 19 und 20 Bildungreglement der Stadt Liestal)

Aufgabenhort

Die Stadt Liestal führt für die Unterstützung beim Erledigen der Hausaufgaben einen Aufgabenhort. (siehe auch § 21 Bildungsreglement Stadt Liestal)

Der Aufgabenhort wird an 2 Standorten angeboten: im Martinshof (ref. Kirchgemeindehaus, Untergeschoss) und im Fraumattschulhaus. Er findet jeweils zwei mal wöchentlich statt. 

Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden bei der Lösung der Hausaufgaben unterstützt. Der Aufgabenhort dient nicht als Nachhilfeunterricht. Mindestens eine Hort-Lehrkraft ist im Besitz eines Lehrdiploms. 

Der Aufgabenhort ist kein Freizeit-Angebot, sondern unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Lösen der Schulaufgaben. Die Kosten werden von der Stadt Liestal übernommen. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über die Klassenlehrkraft.
2.4 Hausordnung / Verhaltenskodex

Jeder Kindergarten, jedes Schulhaus besitzt eine Hausordnung, welche auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht nimmt. 

Für alle Schulanlagen gilt:

· Waffen oder gefährliche Gegenstände, wie Messer, Knall- und Feuerwerkskörper, Pistolen (auch Spielzeugwaffen), Feuerzeuge, Laserpointer und dergleichen dürfen nicht mitgenommen werden. Diese Gegenstände werden eingezogen und die Eltern werden benachrichtigt.

· Handys sind während des Unterrichts ausgeschaltet (auch nicht auf „vibrieren“ eingestellt). Die Lehrperson kann verlangen, dass Handys zu Beginn des Unterrichts abgegeben werden, bis die Kinder wieder nach Hause gehen. 

· Rauchen, Konsum von alkoholischen Getränken und Drogen aller Art werden nicht toleriert.
Bei Zuwiderhandlungen werden die Erziehungsberechtigten und allenfalls die Polizei informiert.
Für die Benutzung der Schulhäuser, Klassenzimmer und Kindergärten ausserhalb der Unterrichtszeit (ab 18.00 Uhr und an Wochenenden) gilt:

· Anlässe wie Elternabende oder Aufführungen im Kindergarten, Klassenzimmer oder LehrerInnenzimmer: Die Hauswartin, der Hauswart und die Schulleitung sind vorgängig zu informieren. 

· Anlässe in Turnhallen, Spezial- und Mehrzweckräumen (Singsaal): Diese Räume werden ab 17.00 Uhr und an Wochenenden durch die Stadt belegt. Eine Anfrage an die Hauswartin, den Hauswart ist der erste Schritt. Wenn der Raum (Turnhalle, Singsaal) frei ist, folgt ein schriftliches Gesuch an die Stadtverwaltung mit Kopie an die Schulleitung.

2.5 Urlaubsordnung / Absenzenordnung

Die Urlaubsregelung gilt für den Kindergarten, für die Primarschule sowie für die Kreisschulen Spezielle Förderung. Urlaube sind schriftlich bei der Klassenlehrperson zu beantragen unter Angaben der Gründe. Ein Urlaubsformular ist auf folgenden Wegen erhältlich:

· bei der Klassenlehrperson

· via Internet „www.liestal.ch“ unter „Bildung“

· beim Schulsekretariat im Rathaus

· abc-Infoschrift für Eltern und Erziehungsberechtigte und weiteren an der Bildung Interessierten (erscheint jeweils im August und im Januar).

Verantwortung der Eltern
Wir erwarten von den Eltern, dass ihr Kind den versäumten Lehrstoff und die Hausaufgaben nachholt.

Inkraftsetzung
Die Urlaubsordnung ist gemäss Schulpflegebeschluss vom 23.9.2002 in Kraft gesetzt. 

Absenzen der Kinder

Für voraussehbare Absenzen müssen die Erziehungsberechtigten eine Dispens einholen.

Nicht voraussehbare Absenzen müssen von den Erziehungsberechtigten der Klassenlehrperson gemeldet und/oder entschuldigt werden.

Die Lehrperson notieren täglich die Absenzen der Kinder.

A. 

B. 
Bewilligungspraxis
A. Urlaub bis zu 1 Tag (ausgenommen Ferienverlängerungen)

Die Klassenlehrkraft kann bis zu einem Tag Urlaub bewilligen. Ausgenommen sind Tage
direkt vor und nach den Ferien.

B. Urlaub länger als 1 Tag und Ferienverlängerungen
Die Schulleitung behandelt alle Urlaubsgesuche von mehr als einem Tag sowie Ferienverlängerungen abschliessend und informiert den Schulrat. Pro Schuljahr wird nur eine Ferienverlängerung bewilligt.
Jedes Dispensationsgesuch ist an die zuständige Klassenlehrperson zu richten, welche begründet befürwortende oder ablehnende Stellungsnahme abgibt. Sie berücksichtigt dabei den Einsatz der Schülerin/des Schülers sowie die organisatorischen Gegebenheiten der Klasse. 
Gesuche für Dispensationen sind schriftlich und mindestens 3 Wochen vorher an die Lehrerin / den Lehrer zuhanden der Schulleitung zu richten. Dem Gesuch sind die Bestätigungsunterlagen beizulegen.
· Die Schulleitung behandelt die Gesuche in der Regel entsprechend der Stellungnahme der Klassenlehrperson. Sind Kinder aus verschiedenen Klassen betroffen, vermittelt sie gegebenenfalls zwischen den Klassenlehrpersonen. 

· Eine grosszügige Bewilligungspraxis soll im Interesse der SchülerInnen und Familien auf Familien- und religiöse Anlässe angewendet werden. 

· Bei der Bewilligung ist im wesentlichen darauf zu achten, dass die obligatorische Schulpflicht nicht unterlaufen und der schulische Fortschritt der SchülerInnen nicht gefährdet wird. 

· Grundsätzlich werden nur begründete Gesuche bewilligt. Ausnahmen sind in der vorliegenden Urlaubsordnung geregelt. 

· Die Bewilligung wird von Fall zu Fall erteilt. Es gibt kein Kontingent an Freitagen (Bonustage), d.h. eine Begrenzung ist weder nach oben noch nach unten vorgesehen. 

· Eine Bewilligung kann an Auflagen geknüpft werden. 

· Ausnahmsweise erteilte Bewilligungen sind einmalig. Es kann daraus kein Anspruch auf Wiederholung geltend gemacht werden.



Alle Gesuche werden schriftlich beantwortet mit Kopie an die Klassenlehrperson.







2.6 Lager / Reisen / Exkursionen

Projekte, wie Lager, Schulreisen, Exkursionen, Museumsbesuche, Projektwochen etc. sind eine An- und Bereicherung des Unterrichts. Diese Schulveranstaltungen bedürfen der Bewilligung durch die Schulleitung. Für Lager ist das Formular „Lagergesuch“ zu verwenden. Bei den übrigen Anlässen ist ein Programm einzureichen. Bewilligte Projekte können finanziell unterstützt werden. 
Die Stadt Liestal ist eine der ersten Gemeinden im Kanton, welche über ein Bildungsreglement verfügt. Das Reglement tritt auf 1. August 2004 in Kraft. Die Verordnung wird bis Ende 2004 erstellt. 

Dieses Reglement und später auch die Verordnung sind auf dem Sekretariat im Rathaus oder über www.liestal.ch (Bildung) erhältlich. 
Auszug aus dem Bildungsreglement
§ 15 Schulische Veranstaltungen ausserhalb des Unterrichtes

1 Die Lehrerinnen und Lehrer des Kindergartens und der Primarschule können bei den Erziehungsberechtigten Beiträge für bewilligte schulische Veranstaltungen ausserhalb des Unterrichts erheben.

§ 16 Höhe des Kostenbeitrags

Der Stadtrat regelt in der Verordnung:

a. die pro Veranstaltungsart maximal zulässigen Kosten;

b. die Höhe, die ein einzelner Kostenbeitrag nicht übersteigen darf;

c. die Höhe, die die Summe aller einzelnen Kostenbeiträge während eines Schuljahres nicht übersteigen darf.



2.7 Kulturelles / Musisches
Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist Bestandteil des Schulalltags und geniesst einen hohen Stellenwert. Traditionelles und aktuelles Kulturgut wird gleichwertig und vielfältig vermittelt. Spezielle Anlässe werden von der Arbeitsgruppe „Musisches“ angeregt.

Organisatorisches

· Die Arbeitsgruppe besteht aus zwei oder drei Mitgliedern des Kollegiums und einer Vertretung der Schulleitung.

· Austretende Mitglieder werden durch Berufung neuer Mitglieder ersetzt.

· Die Gruppe arbeitet eng mit der Schulleitung zusammen.
Mögliche Wirkungsfelder bieten:
· Organisation von künstlerischen Darbietungen für die Klassen. Inhalte: Theater, Zirkus, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Tanz, bildnerisches Gestalten etc.

· Vermittlung von Ideen zu musischem Tun mit den Klassen.

· Bereicherung der Gesamtkonvente mit musischen Einlagen.

Führungen, Konzerte etc. werden vom Kanton finanziell unterstützt. Das Bildungsreglement der Stadt Liestal regelt in der Verordnung weitere finanzielle Unterstützung. Der Besuch solcher subventionierter Anlässe bedarf der Bewilligung durch die Schulleitung.

2.8 Gesundheitsförderung 

Die Primarschule und der Kindergarten setzen sich für die ganzheitliche Gesundheit der SchülerInnen und LehrerInnen ein und fördern ein stimulierendes Lern- und Lebensklima.

Dazu braucht es günstige Arbeitsbedingungen für SchülerInnen und Lehrerschaft sowie ein positives Klima unter SchülerInnen, Lehrpersonen, HauswartInnen und Eltern. Durch gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung der Einzigartigkeit des Andern soll das Wohlbefinden aller erhöht werden. 
Steuergruppe Gesundheitsförderung
Die Gruppe setzt sich aus mindestens drei Personen zusammen. VertreterInnen aus Kindergarten, Primarschule und Elternschaft bilden diese Steuergruppe. Idealerweise ist auch die Schulleitung vertreten. 
Zwei Ziele während zwei Jahren

Die Steuergruppe führt eine Standortbestimmung durch und definiert den Entwicklungsbedarf. Sie legt zwei Ziele fest. Ein Ziel für LehrerInnen und ein Ziel für SchülerInnen. 

Die Ziele sollen für die gesamte Schule Liestal gesetzt werden und müssen überprüfbar sein. 

Evaluation und neue Bedürfnisabklärung alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre muss die Steuergruppe ihre Ziele evaluieren und eine neue Bedürfnisabklärung durchführen.

Mögliche Ziele für die nächsten zwei Jahre
Ziel Lehrpersonen: Angebote zur physischen und psychischen Gesundheit.

Ziel SchülerInnen: Stufenübergreifende Projekte. 

(Siehe Anhang)

Fernziel
Die Schule Liestal strebt den Beitritt zum Schweizerischen Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen an.
Anhang: Bedürfnisabklärungen vom 26. November 2003 und vom 15. März 2004

Die Bedürfnisabklärungen bei den Lehrpersonen vom 26. November 2003 und vom 15. März 2004 ergaben folgende Resultate:
Für SchülerInnen:
46 Punkte: 
Stufenübergreifende Projekte (z.B. Waldtag, Sporttag, Projektwoche)

43 Punkte: 
Naturnahe Pausenplätze

14 Punkte: 
Förderung der psychischen und psychischen Gesundheit




(z.B. Rhythmisierung, Kinesiologie, Rituale/Brauchtum)

Für LehrerInnen:
33 Punkte: 
Angebote zur physischen und psychischen Gesundheit (z.B. Sport, Yoga)

32 Punkte:
Teamentwicklung (z.B. Ausflüge, Schilf)

27 Punkte:
Kommunikationskultur

4 Punkte:
Austauschplattform (z.B. Internet, fachspezifische Beratung)

Literaturverzeichnis: 
Schweizerisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen

www.gesunde-schulen.ch
Gesundheitsförderung Baselland

www.bl.ch/jgf
2.9 Bibliothek / Mediothek

Jedes Schulhaus regelt die Benutzung der Bibliothek den örtlichen Gegebenheiten entsprechend. Ein Bibliothekar, eine Bibliothekarin ist für die Koordination und den Einsatz des jährlich bewilligten Budgetbetrages zuständig. 
2.10 
Gleichstellung (Gender)
Die Schule Liestal setzt sich für eine umfassende Geschlechtergerechtigkeit ein.

(Geschlechterbewusstsein, Geschlechterkulturen, Verschiedenheit der Geschlechter)

Beim vermittelten Menschenbild wird Wert darauf gelegt, dass die Gesamtheit der Menschen in Wort und Bild repräsentiert wird.

Lehrpersonen

Die Lehrpersonen sprechen eine geschlechtergerechte Sprache.

Nach Möglichkeit steht allen Kindern eine gleichgeschlechtliche Bezugsperson zur Verfügung.

Unterricht

Bei der Klassenbildung wird ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mädchen und Knaben angestrebt.

Dem unterschiedlichen Leistungsverständnis von Mädchen und Knaben wird Rechnung getragen, Teamarbeit wird geschlechterbewusst gefördert.

Bei bestimmten Themen ist es sinnvoll oder notwendig, Mädchen und Knaben getrennt zu unterrichten.

Schulhausareal
Bei der Gestaltung des Schulhausareals, insbesondere des Pausenplatzes, werden die verschiedenen Bedürfnisse von Mädchen und Knaben miteinbezogen.

Indem Lehrpersonen ihre Unterrichtspraxis reflektieren, erhalten sie Aufschluss über unausgesprochenes Genderwissen und entwickeln einen erweiterten Blick für geschlechterbedingte Prozesse.

Regelmässige schulinterne Fortbildungsveranstaltungen zum Thema und stete Überprüfung der Fortschritte (interne Evaluation) halten die Entwicklung hin zur Geschlechtergerechtigkeit in Gang.

Die Schule Liestal wählt eine Genderbeauftragte oder einen Genderbeauftragten.

2.11 
Erwachsenenbildung

„Lehrpersonen sind Fachleute für das Lernen.“
(Berufsleitbild LCH)

Ziel: Die Erwachsenenbildung fördert das lebenslange Lernen und hilft, persönliche und berufliche Veränderungsprozesse zu gestalten.

§ 54 Bildungsgesetz

Die Stadt Liestal vermittelt den von ihr anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung Lehrkräfte der städtischen Schulen als Dozentinnen und Dozenten.

Sie stellt den Einrichtungen unentgeltlich Schulraum für die Durchführung von Kursen zur Verfügung, sofern Lehrkräfte der städtischen Schulen als Dozentinnen und Dozenten eingesetzt sind.

§ 27 Bildungsreglement Stadt Liestal

Die Erwachsenenbildung untersteht der Leitung des Bereiches Bildung.

§ 28 Bildungsreglement Stadt Liestal

Die mehrjährige Zusammenarbeit unserer Schule mit der Volkshochschule beider Basel einerseits und den ortsansässigen Schulen (z.B. Gymnasium, Sekundarschule Liestal) andererseits hat sich sehr bewährt. Eine Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstitutionen oder Einrichtungen der Erwachsenenbildung wird gesucht und aufgebaut. Für die Lehrpersonen ergibt sich ein interessantes Betätigungsfeld im Bereich der Erwachsenenbildung, das z.B. auch einem 
Burnout entgegen wirken kann. Dabei bewegen sich die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Fachgebiet, wie dies im Berufsleitbild LCH festgehalten ist: 

„Lehrpersonen sind Fachleute für das Lernen.“

Lehrpersonen verstehen es, Lernprozesse in Bildung zu initiieren, anzuleiten und zu evaluieren. Sie sind deshalb für diese Aufgabe bestens geeignet.

3. 
Organisatorisches Konzept der Schule Liestal 
Die Organisation der Schule entstand im Laufe der Jahre

... sie hat sich langsam entwickelt

                                     ... sie wurde von allen gelebt

                                                                              ... und jetzt ist sie sichtbar





















3.1 Schule Liestal

Die Kindergärten und Primarschulen in Liestal, sowie die Kreisschule für Spezielle Förderung bilden eine Einheit, genannt  Schule Liestal.
Sie wird durch eine Schulleitung geleitet, welche einem Schulrat unterstellt ist. 

Topografisch ist sie in 5 Schulen aufgeteilt: Frenkenbündten, Fraumatt, Gestadeck, Mühlematt, Rotacker. 

Diesen Schulen sind neben den Primarklassen auch Einführungs- und Kleinklassen und die Kindergärten zugeteilt. Siehe: Organigramm der 5 Schulen

Die Schule Liestal besteht zur Zeit (Stand Februar 2004) aus 36 Primar- und Kleinklassen, 13 Kindergärten und  einem Vorschulheilpädagogischen Kindergarten. Es werden rund 950 Kinder von 111 Lehrpersonen in 12 Gebäuden unterrichtet. 


Die Grundlage unserer Schule wird einerseits durch die kantonalen gesetzlichen Vorgaben, sowie die entsprechenden Stufenlehrpläne von Kindergarten und Primarschule, und andererseits durch das kommunale Schulprogramm gebildet. Dieses wurde von der Schulleitung und den Lehrpersonen gemeinsam erarbeitet.

Zudem verfügt die Stadt Liestal als erste Gemeinde im Kanton über ein Bildungsreglement. 
3.2 Zuständige Organe 

Schulleitung
Die Schulleitung führt die Schule in allen administrativen, personellen und pädagogischen Belangen, d.h. sie trägt die Verantwortung für die gesamte operative Leitungsaufgabe.

„Die Schulleitung ist zuständig für den Kindergarten und seine Spezielle Förderung, für die Primarschule und ihre Spezielle Förderung, für die Kreisschule für die Spezielle Förderung in der Primarschule, sowie  für die Zusatzangebote. Der Stadtrat legt die Zahl der Schulleitungsmitglieder fest.“ (§28 Bildungsreglement der Stadt Liestal).
Der Gesamtkonvent hat am 15. August 2003 das Organisationsmodell der Schulleitung folgendermassen definiert und dem Schulrat vorgeschlagen: Die Schulleitung ist ein Dreierteam mit Co-Leitung (Co-Vorsitzende) mit primus inter pares.
Die Schulleitung wird vom Schulrat auf unbestimmte Dauer gewählt. Der Gesamtkonvent hat das Vorschlagsrecht.
Schulrat

Der Schulrat vertritt die Anliegen der Schule gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen Gremien (Stadtrat, Einwohnerrat).  Er repräsentiert die Anliegen der Elternschaft gegenüber der Schulleitung und er beurteilt die Arbeit der Schulleitung. 
Der Schulrat wird vom Einwohnerrat für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt.
Bereichsleiter Bildung
Der Bereichsleiter ist zuständig für die Leitung des Bereichs Bildung (Führung, Koordination und Budgetierung). Er erstellt das Budget und vertritt es gegenüber dem Stadrat.

Stadtrat
Der Stadtrat ist die Exekutive der Gemeinde. Er bearbeitet die verschiedenen Budgets der Schule und vertritt diese gegenüber dem Einwohnerrat.

Einwohnerrat
Der Einwohnerrat ist das Parlament der Gemeinde . Er wählt den Schulrat und entscheidet über eigene finanzielle Anträge und jene des Stadtrates betreffend der Schule (
Siehe 3.3 Organigramm).
Schulhausvorstand / Kindergartenvorstand

Sie sind für die Organisation, Koordination, Administration und Information zuständig. Sie leiten die Schulhaussitzungen resp. die Teamsitzungen der Kindergartenlehrpersonen und vertreten die Anliegen des Kollegiums bei der Schulleitung. Ebenso geben sie Informationen der Schulleitung an die Lehrpersonen weiter.
Stadtbauamt

Das Stadtbauamt ist für den technischen Hausdienst der Schulen verantwortlich und erstellt das Budget für Schulmobiliar und Unterhalt.
Siehe 2.2 Organigramm der 5 Schulen.
3.3 Organigramme
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3.4 Bildungsangebote

· Kindergarten

· Primarschule

· Spezielle Förderung im Kindergarten und in der Primarschule im Bereich der Einführungs- und Kleinklassen als interkommunale Kreisschule für Spezielle Förderung geführt

· Zusatzangebote 

Spezielle Förderung 

Im Kindergarten
In der Primarschule

· Logopädischer Dienst

· Deutsch als Zweitsprache
· Vorschulheilpädagogischer Dienst
· Begabungsförderung im ordentlichen Unterricht
· Logopädischer Dienst

· Deutsch als Zweitsprache

· Fördergruppen

· Begabungsförderung im ordentlichen Unterricht








Zusatzangebote

· Mittagstisch

· Aufgabenhort

· Logopädischer Dienst (auch für Kinder im Vorkindergartenalter)

· Integrationsklasse
3.5 Führungsgrundsätze

Ein aktives und teamorientiertes Kollegium sowie eine aufgeschlossene und engagierte Schulleitung ermöglichen das Erreichen gemeinsamer Ziele.

Die Schulleitung führt kooparativ, innovativ und kommunikativ. Sie trägt die Gesamtverantwortung für den Schulbetrieb und die Qualität der erreichten Leistung. Die Schulleitung arbeitet als Team.

Die Personalentwicklung trägt dazu bei, dass gut qualifizierte, teamfähige und motivierte Lehrpersonen an unseren Schulen unterrichten 
Die Lehrpersonen können die Weiterentwicklung der Schule aktiv mitgestalten.
3.6 Informationskonzept
Die Kommunikation hat einen hohen Stellenwert und ist wesentlicher Bestandteil unserer Schulkultur. 
Transparenz   - und dadurch Vertrauen -  können nur durch ziel- und sachgerechte Kommunikation und Information erreicht werden.

Grundsätzlich werden Informationen ausgesandt, übertragen und empfangen. Somit kann eine Nachricht mehrmals unterschiedlich gedeutet werden. Informationen sollen daher klar formuliert, auf das Wesentliche beschränkt  und auf dem richtigen Weg weitergegeben werden.

Die Informationsorte (intern und extern: Lehrerzimmer, Foyer, etc.) sollen übersichtlich und ansprechend gestaltet und auf aktuellem Stand gehalten werden.

Es besteht ein Informationskonzept, welches in folgenden Merkblättern geregelt. Ist:

· Merkblatt Kommunikation nach aussen

· Merkblatt Kommunikation nach innen

· Merkblatt Schweigepflicht

· Merkblatt Vorgehen in Krisensituationen

Informationsmedien


Informationsmedien der Stadt:


‚abc‘: 
Stadt Liestal, Departement Bildung Redaktionsverantwortung: Bereichsleiter Bildung


‚Liestal aktuell‘:
Stadt Liestal, 



verantwortlich für Teil Bildung: Bereichsleiter Bildung


www.liestal.ch: 
Stadt Liestal, 



verantwortlich für Teil Bildung: Bereichsleiter Bildung
Informationsmedien einzelner Schulen, Klassen:


www.educanet.ch/class/n.siegrist-276:
Kindergarten Mühlematt


www.gestadeck.swissportal.ch:
Primarschule Gestadeck


Elterninformationen:
Schulleitung, Lehrpersonen
Weitere Publikationsmöglichkeiten in Absprache mit SL: Printmedien, Radio, TV.
Merkblatt Informationskonzept der
Kindergärten und Primarschulen Liestal

Kommunikation nach aussen
Der Kontakt unserer Schule mit ihrer Umwelt ist eine wichtige Aufgabe. Im Zentrum der offiziellen Informationstätigkeit steht das Informationsbedürfnis der Bevölkerung, der Eltern und Erziehungsberechtigten. Diese sind aktiv, ausgewogen, rechtzeitig und kontinuierlich über die Tätigkeiten der Schule zu informieren, soweit dies von allgemeinem Interesse ist und keine Amtsgeheimnisse entgegenstehen. 

Die geordnete Informationstätigkeit und Kommunikation der Schule nach aussen ist eine Führungsaufgabe, die  grundsätzlich von der Schulleitung wahrgenommen wird. 

Für übergeordnete Problemstellungen und komplexe Spezialfragen wird der Schulrat beigezogen. Seitens der Stadt Liestal besteht ein Informationsstab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Stadtpräsidenten, dem Stadtverwalter und dem Rechtskonsulenten.
Kommunikation nach aussen und bei besonderen Vorkommnissen:
Lehrpersonen haben ohne Anordnung grundsätzlich keine Informationsaufgaben nach aussen wahrzunehmen, ausgenommen im Fall von Informationen, welche ihre Klasse betreffen oder allgemein bekannt und zugänglich sind. Bei weitergehenden Anfragen der Medien (Presse, Radio, Fernsehen, andere Informations-Dienste), aus der Bevölkerung oder von weiteren aussenstehenden Dritten ist auf den Dienstweg zu verweisen (Schulhausvorstand – Schulleitung).

Bei Anfragen / Einbezug der Medien (Presse, Radio, Fernsehen etc.) ist in jedem Fall die Schulleitung einzubeziehen.

Die Schulleitung klärt ab, ob eine Information so wichtig ist, dass der Schulrat oder der Informationsstab der Stadt Liestal zu informieren sind. 

In Krisenfällen verweisen wir auf das Merkblatt „Vorgehen in Krisenfällen“. 

Kommunikationsweg:

Lehrperson ( Schulleitung (( allenfalls Schulrat (z.B. in Krisenfällen) ((( Informationsdienst der Stadt Liestal
Merkblatt Informationskonzept der 
Kindergärten und Primarschulen Liestal

Kommunikation nach innen
Mit einem ständigen, geplanten, möglichst frühzeitigen und transparenten Dialog innerhalb der Lehrerschaft Kindergarten und Primarschule soll ein Klima des Verständnisses, der Zusammengehörigkeit und des Vertrauens geschaffen und erhalten werden.

Dieser Dialog ist Aufgabe der Gesamtorganisation, der Schulleitung und des Kollegiums und bildet einen wichtigen Bestandteil der Führungskultur. 

Zielsetzung ist ein möglichst identischer und aktueller Informationsstand aller Beteiligten über Angelegenheiten, welche die ganze Schule oder Teile der Schule betreffen.

Kommunikation nach innen:

Grundsätzlich gilt das Bringprinzip, das heisst, die Information wird den Lehrpersonen von der Schulleitung zugetragen. Ebenso sind die Lehrpersonen dafür besorgt, dass Informationen aus ihrem Umfeld an die Schulleitung gelangen.

Die regelmässige ordentliche interne Kommunikation erfolgt über die Gesamtkonvente, die Schulhausvorstands-Sitzungen, die Schulhauskonvente, die Fach- und Stufenkonvente sowie im direkten Dialog.

Die verschiedenen Konvente verfügen über ein Konventsreglement.

Medienmitteilungen der Schulleitung gehen gleichzeitig mit dem Medienverteiler auch an die Lehrerschaft. 

Bei besonderen Anlässen/Mitteilungsbedürfnissen erfolgen Informationen per Mail oder Fax an die Lehrerschaft. 

Werden von Lehrpersonen Informationsdefizite festgestellt, so ist dies auf dem Dienstweg dem entsprechenden Informationsträger (Schulhausvorstand, Konventsleiter, Schulleitung) zukommen zu lassen, damit dies behoben werden kann  (Holprinzip). 

(
Die Schulhaus- und Kindergartenvorstände sorgen dafür, dass Kolleginnen und Kollegen ohne eigenen Mail- oder Fax-Zugang ebenfalls verzugslos und in geeigneter Weise informiert werden.

Merkblatt Informationskonzept der
Kindergärten und Primarschulen Liestal
Schweigepflicht


1. Lehrpersonen der Stadt Liestal sind zur Verschwiegenheit und zur Geheimhaltung über berufliche Angelegenheiten verpflichtet, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zu halten sind (Personelles, interne Entscheide und Planungsvorhaben, Tatsachen, die nur einem beschränkten Personenkreis vertraut sind und an deren Geheimhaltung ein öffentliches Interesse oder andere schutzwürdige Interessen bestehen). Akten (Protokolle, Briefe, Planungsunterlagen etc.), die nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Keine Geheimhaltungspflicht besteht in Fällen, in denen die Gesetzgebung die Aussage- oder Publikationspflicht vorsieht oder allgemein bekannte oder zugängliche Tatsachen.

2. Die Abgabe oder Weiterleitung von Unterlagen und Daten mit „Geheimnis-charakter“ an Personen, die nicht der amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterstehen, bedarf der schriftlichen Einwilligung der Schulleitung, welche allenfalls mit weiteren Stellen (Schulrat, Stadtrat, Leitung Stadtverwaltung, Bereichsleitung) Rücksprache nimmt.

3. Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bestehen.

4. Aus der Darstellung von Sachverhalten in Berichten und Referaten darf kein Rückschluss auf die betroffenen Personen (SchülerInnen,  Lehrpersonen, Behörden oder Eltern) möglich sein.

· Im Zweifelsfall betreffend Zulässigkeit der Weitergabe einer Information höflich und bestimmt an die Schulleitung verweisen. 
Vorgehen in Krisensituationen

Was wird als Krisensituation betrachtet?

Ebene 
Lehrerin, Lehrer
Ebene 
Schülerin, Schüler
Ebene 
System Schule

· Bedrohung

· Unfall mit Todesfolge oder schweren Verletzungen

· Selbsttötung

· Ermordung einer Lehrerin, eines Lehrers

· sexuelle Gewalt
· Bedrohung

· Unfall mit Todesfolge oder schweren Verletzungen (Schulreise, Lager, Pausenplatz)

· Selbsttötung

· Ermordung einer Schülerin, eines Schülers

· sexuelle Gewalt

· Übergriffe
· Gruppen oder 
Einzelpersonen 
stören den Schulbetrieb: Sekten, Extremisten,
Amokläufer etc.

· Unglück, Unfall im 
Klassenlager, auf der 
Schulreise 
(Seilbahnunglück)

Leitfaden für eine offene Informationspolitik:

"Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Aber alles was gesagt wird, muss wahr sein!"

· Sofort Schulleitung und Schulrats-Präsidium informieren! (event. via Sekretariat)

· Schulrat und Schulleitung definieren zwei Medienverantwortliche (aus Schulleitung und Schulrat).

· Selbstschutz: Keine Einzelaktionen! Verweise an die Medienverantwortlichen. Gib Name, telefonische Erreichbarkeit der Medienverantwortlichen bekannt!

Ablaufplan bei schwer wiegenden Ereignissen im Schulbetrieb:
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Krisenmanagement
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3.7 Geschäftsordnung Gesamtkonvent

Das Konventsreglement des Gesamtkonvents wird bis Ostern 2005 überarbeitet. 

Eine Arbeitsgruppe erarbeitet einen Vorschlag zur Einrichtung eines Modells mit einem Konvents-Vorstand. Dieses Modell ist innert 2 Jahren den Kolleginnen zur Prüfung vorzulegen. 
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Stadtrat/Bereichsleiter Bildung 
Dienstag Morgen
Rektorat

Schulleitung
Montag Nachmittag
Rektorat

Präsidium Schulräte
(PS u. KG) / Schulleitung
Montag, 14-täglich
Rektorat

alle Lehrpersonen (KG, PS, Spez. Förderung, Zusatzangebote) Schulleitung / Schulrat
Montag, 2x jährlich
nach Bedarf

SchulhausvorsteherInnen
Donnerstag, monatlich
Rathaus

Schulrat / Schulleitung
Donnerstag, 6x jährlich
Stadtsaal

Unterstufenlehrpersonen
1x jährlich
nach Bedarf

Mittelstufenlehrpersonen
1x jährlich
nach Bedarf

Kindergartenlehrpersonen
monatlich
Fraumatt

Fachlehrpersonen
(DaZ, Förder, Textil etc.)
1-2x jährlich
nach Bedarf

Lehrpersonen, Schulhaus intern
wöchentlich, nach Bedarf
Schulhaus

LogopädInnen
wöchentlich
Logopädischer Dienst

Kleinklassenlehrpersonen
LogopädInnen
1 Mitglied Schulleitung
1-2x jährlich
nach Bedarf

4. Spezielle Förderung / Interkulturelle Pädagogik
4.1
Der Vorschulheilpädagogische Dienst (VHPD)
Integrativer Kleinklassenunterricht im Kindergarten
Kinder, welche in ihrer Entwicklung verzögert, gefährdet oder leicht behindert sind, haben die Möglichkeit, spezielle Unterstützung durch den Vorschulheilpädagogischen Dienst zu erhalten.
Hier werden sie durch eine erfahrene Kindergärtnerin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung ganzheitlich gefördert. Der VHPD befindet sich im Schulhaus Frenke, wo der Unterricht zu den normalen Unterrichtszeiten stattfindet.
Die Vorschulheilpädagogin entscheidet nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten und der Fachkommission über die Aufnahme in den VHPD. 
Die Fachkommission wird von der Schulleitung gewählt und besteht aus einem/er Kinderarzt/Kinderärztin und einem/er Psychologen/in.
4.2 Einführungsklassen und Kleinklassen 
Schulpflichtige Kinder, die noch nicht in allen Bereichen schulreif sind, haben die Möglichkeit, eine Einführungsklasse zu besuchen, damit ihnen der Start ins Schulleben leichter fällt. In Klassen mit reduzierter Schülerzahl wird der Stoff des ersten Schuljahres auf zwei Jahre verteilt. Am Ende des zweiten Jahres erfolgt der Übertritt in eine Regelklasse oder in eine Kleinklasse.

Kinder mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten haben die Möglichkeit, in eine Kleinklasse einzutreten. Diese Massnahme muss nicht dauerhaft sein.
Die Einweisung in eine Einführungsklasse oder in eine Kleinklasse regelt das Bildungsgesetz und die Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule. 
4.3 Integrative Schulungsform (ISF)
Zur Zeit besteht das Angebot der integrierten Schulungsform nur im Kindergarten. Am Konvent vom 15. März 2004 wurde ein Modell aus Allschwil vorgestellt, welches sowohl Kleinklassen wie ISF anbietet.

Die Rückmeldungen aus der Regelklassenlehrerschaft waren mehrheitlich positiv.

Eine Arbeitsgruppe wird prüfen, ob ein ähnliches Modell für unsere Schule realisierbar ist. Auch dieses Modell wird sowohl Kleinklassen wie ISF anbieten. 

Das Modell wird in spätestens 2 Jahren dem Konvent vorgelegt.
4.4
Förderunterricht im schriftsprachlichen und mathematischen 
Bereich (FU)
Ziel
Der Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im schriftsprachlichen und/oder mathematischen Bereich (ehemals Legasthenie und Dyskalkulie) findet in der Regel in einer Gruppe von 2 bis 4 Kindern statt. In besonderen Fällen kann Einzelförderung bewilligt werden.

Ziel der Fördergruppe ist es, Kindern, die bereits zu Beginn ihrer Schullaufbahn in Schwierigkeiten geraten, eine schulnahe Unterstützung zu gewähren. Der relativ frühe Einsatz von unterstützenden Massnahmen soll sekundären Problemen wie Motivationsabfall, Schulunlust und Ausweichverhalten zuvorkommen. 
Schulschwierigkeiten, die im Zusammenhang mit einer Fremdsprachigkeit zu sehen sind, werden nicht im Rahmen der Fördergruppen, sondern im speziellen Deutsch als Zweitsprache-unterricht angegangen. 

Eine Fördergruppe schliesst einen Eintritt in die Kleinklasse nicht aus, sie kann einen solchen unter Umständen präventiv verhindern.
Organisation der Fördergruppen
Die Fördergruppen-Lehrperson (FG-Lehrperson) eruriert in den 2. Klassen in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen (ohne Beizug des Schulpsychologischen Dienstes) die Kinder mit speziellen Förderbedürfnissen. Diese Abklärung findet in den letzten Wochen vor Schuljahresende (der 1. Klasse) oder spätestens in der ersten Schulwoche nach Schuljahresbeginn (der 2. Klasse) statt. Der Förderunterricht beginnt spätestens 1 Woche nach Schulbeginn.

Die Klassenlehrperson holt das Einverständnis der Erziehungsberechtigen für die FG ein. 

Der Förderunterricht beträgt in der Regel 2 Lektionen pro Woche und dauert 2 Jahre (bis Ende 3. Klasse). 

Die FG-Lehrperson informiert die Schulleitung über die gebildeten Fördergruppen mit dem entsprechenden Formular und beantragt auf diesem Weg die Aufnahme von FG-Unterricht. Für jedes Kind ist ein Formular auzufüllen, die Formulare sind den Fördergruppen entsprechend zusammenzufassen. 

Klassenlehrkraft und FG-Lehrperson vereinbaren ein Ziel, welches auf dem Formular festgehalten wird. Diese Zielvereinbarung wird halbjährlich von Klassenlehrkraft und FG-Lehrperson überprüft. Der Schulleitung ist der Vollzug dieser Evaluation zu bestätigen. 

Der Förderunterricht kann bis zur Hälfte innerhalb des Regelklassenverbandes stattfinden. 

Einzelförderung
In begründeten Fällen indiziert der SPD oder der KJPD eine Einzelförderung. Die Schulleitung bewilligt die Anträge dieser Stellen für Einzelförderung. 

Verlängerungen der FG in der 4. Klasse

In Ausnahmefällen kann eine Fördergruppe nach der 3. Klasse verlängert werden. Zuständig für die Bewilligung der FG in der 4. Klasse ist die Schulleitung. Klassenlehrperson, FG-Lehrperson oder Schulleitung können eine Abklärung beim SPD verlangen. Benötigt nur ein einzelnes Kind eine Verlängerung, so handelt es sich um eine Einzelförderung, welche vom Schulpsychologischen Dienst indiziert werden muss.

Kontingent
Der Schulleitung steht ein Kontingent für Fördergruppen und Einzelförderung zur Verfügung, welches eingehalten werden muss. Die Schulleitung verwaltet das Kontingent.

4.5
Förderunterricht der Sprachentwicklung und Kommunikation 

Logopädischer Dienst
Wird bei einem Kind eine Sprach- oder Kommunikationsschwierigkeit festgestellt oder vermutet, so empfiehlt sich eine Abklärung durch den Logopädischen Dienst. Dies ist nicht nur für schulpflichtige Kinder, sondern bereits im Vorkindergartenalter (ab 21/2 Jahren) möglich. Lehrpersonen können eine Abklärung empfehlen. Angemeldet werden die Kinder von den Eltern oder Erziehungsberechtigten. In einer unverbindlichen Beratung wird das Problem gemeinsam zwischen Logopädin resp. Logopäde, Eltern und Kind erfasst und eine allfällige Behandlung erörtert. Diese wird in der Regel einmal, in dringenden Fällen zweimal pro Woche durchgeführt. Die Kosten für vorschulpflichtige und schulpflichtige Kinder bis zur 5. Klasse trägt die Stadt Liestal.

Der Logopädische Dienst der Stadt Liestal befindet sich an der Weiermattstrasse 8 in den unteren Räumlichkeiten des Doppelkindergartens Weiermatt. Der Logopädische Dienst untersteht der Schulleitung. Er wird durch eine Leiterin geführt, welche nebst ihrer Leitungsfunktion auch Therapie erteilt. Die Leiterin führt mit den Logopädinnen und Logopäden des Dienstes die MitarbeiterInnen-Gespräche. Die Leiterin oder eine Vertretung nimmt bei Bedarf an den Schulhausvorstands-Sitzungen teil. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung statt.

Weitere Angaben finden sich im Handbuch des Logopädischen Dienstes.
4.6 Interkulturelle Pädagogik (IKP)
Die interkulturelle Pädagogik ist eine Aufgabe, die alle Bildungsbereiche betrifft. Sie richtet sich einerseits an alle Schülerinnen und Schüler und vermittelt ihnen die notwendigen Grundlagen zum Leben in der heutigen kulturell vielfältigen Gesellschaft, andererseits trägt sie zur Integra​ tion von Schülerinnen und Schülern aus Migrantenfamilien bei und ermöglicht ihnen mit Hilfe der entsprechenden Fördermassnahmen einen besseren Schulerfolg.

Das Manual Interkulturelle Pädagogik ( IKP ) des Kantons Basellandschaft dient als Grundlage für die Umsetzung der IKP im Kindergarten und in den Regelklassen. 

Es wird eine Fachgruppe IKP gebildet, die sich aus Lehrpersonen und DaZ-Lehrpersonen beider Stufen und der Integrationsklassenlehrperson zusammensetzt. Bei Bedarf werden Lehrpersonen, die Kurse zur Vermittlung heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) erteilen oder Mitglieder der Integrationskommission beigezogen. Die Aufgaben dieser Fachgruppe sind: Information, Koordination, Fortbildung sowie Vorbereitung von SCHILF-Tagen und Konventen zum Thema IKP.

Den Vorsitz hat die Schulleitung.
4.7
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) / 
Integrationsklasse an der Primarschule

Ziel

Die spezielle Förderung Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bezweckt die optimale Unterstützung der Kinder mit wenig bis keinen Deutschkenntnissen. Sie soll beim Kind die Freude an der Sprache wecken, ihm die sprachlichen Grundlagen vermitteln, zu seiner Integration beitragen und ihm dadurch einen besseren Schulerfolg ermöglichen. Der Bezug zur Muttersprache soll bewusst gepflegt werden.

Da Eltern einen wesentlichen Beitrag zum Schulerfolg ihrer Kinder leisten können, ist es notwendig, dass Eltern und DaZ-Lehrpersonen den gegenseitigen Kontakt pflegen. Zielvereinbarungen und Erfolg sind wichtige Themen dieser Gespräche.
Organisation im Kindergarten und in der Schule

Die spezielle Förderung DaZ wird von speziell ausgebildeten Fachlehrpersonen erteilt.
Kurse in Deutsch als Zweitsprache

Für fremdsprachige Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen stehen pro Schulwoche 2 Lektionen zur Verfügung. Die Kurse werden in Gruppen von 2-6 Kindern durchgeführt. Die Schulleitung kann Einzelunterricht bewilligen.

Kinder aus verschiedenen Kindergärten können in Gruppen unterrichtet werden, wenn es vom Schulweg her vertretbar ist.

Die DaZ-Fachlehrperson und die jeweilige Lehrperson stehen in engem Austausch miteinander, unterstützen sich gegenseitig und bestimmen gemeinsam die bestmögliche Arbeitsform und Gruppenbildung für die betreffenden Kinder. Es werden Zielvereinbarungen formuliert. Die individuellen Fortschritte der Kinder werden halbjährlich evaluiert. Danach wird über den weiteren Verbleib im DaZ-Unterricht entschieden. 

Die Kurse DaZ sollen nach den zwei Kindergartenjahren in der ersten Primarklasse (inkl. EK) fliessend fortgesetzt werden. Die DaZ-Lehrperson und die Kindergartenlehrperson empfehlen, welche Kinder weiterhin DaZ-Unterricht benötigen. Die Kinder haben nach dem Kindergarten Anrecht auf drei weitere Jahre DaZ-Kurse .

Auf Wunsch der Lehrperson kann eine DaZ-Lehrperson bei Elterngesprächen und Elternabenden beigezogen werden.

Die DaZ-Lehrpersonen von Kindergarten und Primarschule treffen sich mindestens einmal pro Jahr zu einem gemeinsamen Fachkonvent.
Intensivkurs in Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten

Fremdsprachige Kinder ohne Deutschkenntnisse, ob in der Schweiz geboren oder neu zugezogen, haben Anrecht, während maximal einem Jahr einen Intensivkurs in Deutsch in Kleingruppen von 2-4 Kindern zu besuchen.

Der Intensivkurs umfasst 4 Lektionen pro Schulwoche.

Die Kindergartenlehrperson beurteilt nach der ersten Schulwoche, ob einzelne Kinder in ihrer Klasse einen Intensivkurs in Deutsch benötigen. Sie stellt einen Antrag an die Schulleitung, welche darüber entscheidet.

Die Schulleitung kann Einzelunterricht bewilligen.
Integrationsklasse an der Primarschule

Die Integrationsklasse ist eine Kleinklasse für neuzugezogene fremdsprachige Kinder (Mindestzahl 6, Richtzahl 10, Höchstzahl 13). 

Der Eintritt in die Integrationsklasse ist jederzeit möglich.

Die Integrationsklasse nimmt Kinder von der 1. bis 5.Klasse auf. Alle Kinder aus der Integrationsklasse, welche noch nicht lesen und schreiben können, werden 3-5 Stunden in der Woche von einer zusätzlichen Lehrperson im Lesen und im Schreiben unterrichtet. Bei 1. Klässlern, die das Lesen und das Schreiben noch nicht beherrschen, ist eine intensive Teilintegration von Anfang an möglich. 

In den ersten Wochen besuchen die SchülerInnen ausschliesslich die Integrationsklasse. Während dieser Zeit eignen sie sich die nötigen Deutschgrundkenntnisse und Basistechniken an, um sich in der Schulumwelt zurechtzufinden. In dieser Zeit wird auch abgeklärt, welche Kenntnisse sie aus ihrem Heimatland mitbringen und welche Regelklasse für sie in Frage kommt.

Die Integrationslehrperson bestimmt die Klassenstufe. Die Schulleitung weist das Kind in die entsprechende Regelklasse ein. Diese Einweisung nimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder Rücksicht. 

In der Regel werden die Kinder nach 4-10 Wochen mindestens zwei Halbtage (Vormittag, Nachmittag, 6 - 8 Stunden) teilintegriert. Am Anfang besuchen die Kinder Fächer wie Turnen, Werken und Zeichnen. Nach und nach besuchen die Kinder auch sprachintensivere Fächer wie Mathematik und MGU in der Regelklasse. Nach einem Jahr sind die Kinder voll in der Regelklasse integriert. Sie haben Anrecht, anschliessend während dreier weiterer Schuljahre  2 Stunden in der Woche den Kurs in Deutsch als Zweitsprache zu besuchen. 

Die Kinder der Integrationsklasse haben in bestimmten Fällen Anrecht auf Förderstunden.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Regelklassenlehrpersonen ist eine wichtige Grundlage für den Schulerfolg. 

Die Beurteilung erfolgt durch die in zehn Sprachen vorhandenen Lernberichte. Beim Übertritt in die Regelklasse wird der Lernbericht der Klassenlehrperson übergeben.

4.8 Projekt Standardsprache im Kindergarten 
„Sprache verschafft dem Menschen Zugang zur Welt und zu sich selbst.“ 

Die Schule Liestal will in einem begleiteten Schulentwicklungsprojekt prüfen, ob es sich bewährt, Kinder in Kindergärten mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger in der Standardsprache anstelle von Mundart zu unterrichten.

Die Fragestellung lautet:

· Verbessert der Unterricht in der Standardsprache den Schulerfolg der betroffenen Kinder?

· Werden diese Kinder sprachlich sicherer?

· Wirkt sich dies auch in andern Fächern positiv aus?

· Gibt es negative Nebenwirkungen?

Der Schulversuch soll extern evaluiert werden. Dies beinhaltet auch, dass der Schulerfolg der Kinder im ersten und zweiten Primarschuljahr überprüft wird.

Nach dem Übertritt der Kinder in die PS soll ein ausführlicher Zwischenbericht die Vor- und Nachteile des Standard-Unterrichts aufzeigen.

Die Lehrpersonen der beteiligten Projektkindergärten werden unterstützt durch eine individuelle Begleitung und Fachberatung und durch Weiterbildungsangebote von Fachpersonen.
Einleitung

„Sprache verschafft dem Menschen Zugang zur Welt und zu sich selbst.“ Dieser Satz aus dem Stufenlehrplan Kindergarten des Kantons Basel-Landschaft zeigt auf, dass der Spracherwerb immer in einem Bezug zur Erlebniswelt der Kinder steht. Der Zugang zur Umgebung und der Zugang zu sich selbst bedingen sich gegenseitig. Eine strikte Beschränkung auf die Mundart im Kindergarten würde einen Teil dieser Erlebniswelt künstlich ausklammern und damit mögliche Entwicklungen behindern. Sowohl die Förderung der mundartlichen Kompetenz, wie auch die Begegnung mit der deutschen Standardsprache gehören deshalb zum Kindergarten.
Ausgangslage

In Liestal gibt es Kindergartenklassen, in welchen der Anteil der fremdsprachigen Kinder 75% und mehr betragen. Zahlreiche Kinder kommen vor Eintritt in den Kindergarten mit der deutschen Sprache kaum in Kontakt. Diese Kinder lernen Deutsch als zweite, oder sogar als dritte Sprache und wachsen mehrsprachig heran. Obwohl das Beherrschen mehrerer Sprachen ein Vorteil sein kann, hat die PISA-Studie ergeben, dass fremdsprachige Kinder gegenüber deutschsprachigen Kindern schulisch im Nachteil sind.

Grobziel

Der Erwerb der deutschen Sprache soll  für fremdsprachige Kinder erleichtert und gefördert werden. Der frühe Zugang zur Standardsprache soll die Kinder motivieren, sich auf diese Sprache ganz selbstverständlich einzulassen. Gleichzeitig ermöglicht es den mundartsprachigen Kindern den spielerischen Zugang zur Standardsprache – mit dem möglichen Gewinn für die sprachliche und schulische Entwicklung.
Anlässlich unserer Auseinandersetzung mit diesem Thema erachten wir es als sinnvoll, in folgenden Modellen die Standardsprache einzusetzen:
Modell 1

Sowohl Kindergartenlehrperson als auch DaZ-Lehrperson sprechen ausschliesslich Standardsprache.

Modell 2

Der geführte Teil und der DaZ-Unterricht  finden in Standardsprache, spontane Kommunikation in Mundart statt.
Modell 3 
Der Kindergartenunterricht findet in Mundart statt. Gemäss Bildungsgesetz fliesst die Standardsprache in einzelnen Sequenzen ein. Der DaZ-Unterricht wird ausschliesslich in der Standardsprache durchgeführt.

Vorgehen

Ab August 2004 starten drei Kindergärten mit je einem Model für zwei Jahre.

Während dieser Zeit werden alle beteiligten Lehrkräfte und die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Standardsprache im Kindergarten“ von einer externen Fachperson begleitet. 

Das Projekt wird einer internen Evaluation unterzogen. Diese wird von einer externen Person durchgeführt.

Umsetzung

Nach der Evaluation des Projektes können aufgrund der Erfahrungen Richtlinien für alle Kindergärten in Liestal mit mehr als 75% fremdsprachiger Kinder erarbeitet werden.
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Begabungsförderung

Ausgangslage

In den letzten 10 Jahren wurde die Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler auch in der Schweiz zunehmend öffentlich diskutiert und thematisiert.

Die Längsschnittstudie von M. Stamm (1995 – 1998; 2000; 2003) spielte dabei eine wichtige Rolle. An dieser Studie beteiligten sich 400 Primarschulkinder, deren Eltern und 200 Lehrpersonen. u.a. waren auch 23 Klassen aus dem Kanton Basellandschaft beteiligt.

Die Schule Liestal hatte bereits im Jahre 2002 in einer Arbeitsgruppe ein erstes Konzept für die Förderung von hochbegabten Schulkindern in Liestal erarbeitet. Auf dieser Vorarbeit basiert unser Begabungsförderkonzept basiert (siehe Anhang).
Bildungsgesetz des Kanton Basellandschaft

Der Regierungsrat hat im Beschluss Nr. 681 vom 18. März 1997 folgendes zur Schulung bei spezieller Leistungsfähigkeit beschlossen:

Pt. 1. Vorrang haben grundsätzlich schulische Massnahmen innerhalb der Regelschule.
Folgende Paragraphen des Bildungsgesetzes und der Verordnung regeln die Begabtenförderung:

Bildungsgesetz

§ 4 Bildungsanspruch
1 Jedes Kind hat bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Anspruch auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende Bildung.

§ 25 Eintritt und Dauer

2 Bei überdurchschnittlich begabten und entwickelten Kindern entscheidet die Schulleitung auf Gesuch der Erziehungsberechtigten und auf Empfehlung der Lehrerin oder des Lehrers des Kindergartens, oder aufgrund der Abklärung durch die Fachstelle des Kantons, ob der Eintritt in die Primarschule um ein Jahr vorverlegt wird.

G. Spezielle Förderung

§ 43 Ziel
Die Spezielle Förderung hilft Schülerinnen und Schülern mit einer speziellen Begabung, einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand, ihre Fähigkeiten soweit als möglich innerhalb der öffentlichen Schulen zu entwickeln.

§ 44 Angebot
1 Die Spezielle Förderung umfasst an der Volksschule:

d. die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer besonderen kognitiven, musischen oder sportlichen Leistungsfähigkeit;

3 Das Nähere regelt die Verordnung.

§ 45 Inanspruchnahme
1 Die Aufnahme einer Speziellen Förderung gemäss § 44 Absatz 1 Buchstabe a bis d sowie für die Angebote gemäss § 45 Absatz 3 setzt eine vorherige Abklärung durch eine vom Kanton bestimmte Fachstelle voraus.

2 Die Abklärung hat im Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten bzw. den mündigen Schülerinnen und Schülern zu erfolgen.

3 Über die Aufnahme einer Speziellen Förderung entscheidet die Schulleitung im Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten. In die Einführungsklasse ist eine Aufnahme gemäss § 25 Absatz 3 auch ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten möglich.

4 Für die Kursbildung und die Einzelmassnahmen der Speziellen Förderung gemäss § 44 Absatz 1 Buchstaben a bis e können Lektionenpauschalen vorgesehen werden.

5 Das Nähere regelt die Verordnung.

§ 46 Spezielle Förderung an Privatschulen
1 Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion kann ein Angebot der Speziellen Förderung einer Privatschule übertragen. Vorrang haben Massnahmen der Speziellen Förderung innerhalb der öffentlichen Schulen des Kantons und der Einwohnergemeinden.

2 Die Bewilligung zur Aufnahme einer Speziellen Förderung an einer Privatschule erteilt die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion auf Antrag einer vom Kanton bestimmten Fachstelle.

3 Vorgängig der Erteilung einer Bewilligung zugunsten einer Schülerin oder eines Schülers des Kindergartens oder der Primarschule nimmt die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Rücksprache mit dem zuständigen Schulrat.

Verordnung
VI. Spezielle Förderung
A. Abklärung
§ 35 Fachstellen
Im Rahmen der Speziellen Förderung führen folgende Fachstellen Abklärungen durch:

a. der Schulpsychologische Dienst;

b. der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst;

c. die Logopädischen Dienste;

d. die Vorschulheilpädagogischen Dienste.

§ 36 Unentgeltlichkeit
Unentgeltlich sind:

a. die Abklärungen und Beratungen des Schulpsychologischen Dienstes;

b. die Abklärungen und Beratungen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, soweit sie Schulfragen betreffen;

c. die Abklärungen, Beratungen und die entsprechenden Massnahmen der logopädischen und vorschulheilpädagogischen Dienste.

§ 42 Förderung besonderer kognitiver, musischer oder sportlicher Leistungsfähigkeit
1 Bei vermuteter besonderer Leistungsfähigkeit von Primarschülerinnen oder Primarschülern im kognitiven oder musischen Bereich richten die Erziehungsberechtigten ein Gesuch um Abklärung an das Amt für Volksschulen.

2 Das Amt für Volksschulen bestimmt im Einzelfall die Fachperson oder die Fachstelle, die mit der entsprechenden Abklärung beauftragt wird.

3 Bei bestätigter spezieller Leistungsfähigkeit richten die Erziehungsberechtigten ein Gesuch für eine besondere Form des Schulbesuchs an das Amt für Volksschulen, das auch über eine allfällige Kostengutsprache entscheidet.

4 Für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer besonderen sportlichen Leistungsfähigkeit finden die Bestimmungen der Verordnung über die Sportklassen vom 9. Juli 2002 Anwendung. 

Begabungs- und Begabtenförderung

In den Behörden und Schulen setzt sich – zwar noch etwas zögerlich, aber immer stärker – die Erkenntnis durch, dass ganz allgemein Begabungsförderung, also die Förderung aller Begabungen von Kindern, ins Zentrum rücken muss und nicht ausschliesslich und spezifisch die Förderung Hochbegabter. Wir sprechen desshalb von Begabungsförderung und nicht von Begabten- oder gar Hochbegabten-Förderung. Alle Begabungen der Kinder sollen gefördert werden – soweit die Schule das kann. Damit wird klar, dass Begabungsförderung alle angeht und nicht an einige Spezialistinnen und Spezialisten oder an spezialisierte Schulen alleine delegiert werden darf. Begabungsförderung gehört in den Unterricht, in jede Schule. Die Schule als „Pädagogische Einheit“ ist für Begabungsförderung verantwortlich.

Es ist allerdings zu bedenken, dass Begabungsförderung nicht ausschliessliche Aufgabe der Schule ist. Schon weit vor der Einschulung müssen Kinder spezifisch gefördert werden, damit ihre Lernfähigkeit, ihre Lernstrategien und ihr Lernwille sich optimal entwickeln können. Das Lebensumfeld der Kinder nach ihrer Geburt hat entscheidenden Einfluss auf die Förderung ihrer Begabungen.

(Stadelmann, 2003)

Begabtenförder-Modell Liestal

Wie bereits oben erwähnt wurde 2002 in einer Arbeitsgruppe ein erstes Begabtenförder-konzept erarbeitet, das als Grundlage dieses Konzeptes diente. 

Die Idee der Fachkraft für Begabtenförderung wurde schon soweit realisiert, als nun zwei Lehrpersonen von Liestal ein Nachdiplomstudium dazu absolvieren. Es liegt eine Vereinbarung zwischen diesen Lehrkräften und der Schulleitung Liestal vor, die die Pflichten, die Verpflichtung und die finanzielle Unterstützung regelt.
[image: image1]
Begabtenförderstunden
Begabtenförderstunden werden nach folgendem Verfahren bewilligt:

Beobachtungen von Lehrperson oder Eltern

(
Elterngespräch

(
Eltern stellen Antrag an AVS bez. Diagnostik

(
AVS organisiert Abklärung z.B. SPD, VHPD

(
Empfehlung (von SPD) zuhanden AVS

(
Eltern stellen Antrag für Begabtenförderstunden an AVS

(
AVS bewilligt

(
SL ist für Umsetzung zuständig

Ressourcenkiste
Als Hilfe zur Differenzierung im Regelklassenunterricht soll eine Ressourcenkiste mit Ideen und Anreicherungen (Enrichment) dienen. Diese Kisten wurden von der Arbeitsgruppe Spezielle Begabung innerhalb des Schulprogramms ausgearbeitet.

Pro Schulhaus wird eine Kiste für die Unter- und eine für die Mittelstufe erarbeitet. Für den Kindergarten sind 4 Kisten vorgesehen.

Für die Finanzierung der Kisten stand 2003 ein Budgetposten von 1500 CHF zur Verfügung.

Die Einführung der Kisten erfolgt an der SCHILF Veranstaltung im Schuljahr 2004/5.

Die Kisten sind eine Ideensammlung und sollten von den Lehrpersonen klassen- oder schülerinnenspezifisch weiterentwickelt werden.

Eine Auswertung über den Nutzen und die Benützung soll nach ca. einem halben Jahr nach Einführung vorgenommen werden.

Weiterbildung
Im Schuljahr 2004/5 ist eine Weiterbildungsveranstaltung (SCHILF) zum Thema Begabten-,  Begabungsförderung und Differenzierung im Regelklassenunterricht geplant.

Verantwortlich dafür sind die zwei Fachkräfte für Begabtenförderung. 

Bibliothek 
Mit dem Budgetposten für Materialbeschaffung 2004 (1500 CHF) soll eine kleine Bibliothek mit Fachbüchern zum Thema Hochbegabung aufgebaut werden. Diese Bibliothek wird von den Fachkräften für Begabtenförderung betreut.

Bei einer kollegialen Beratung kann so auf  Fachliteratur zurückgegriffen werden.

5. Budget

Einsatz der Mittel
Das Bildungsbudget besteht grösstenteils aus zweckgebundenen Ausgaben. Die gesprochenen Mittel sind möglichst effizient (wirtschaftlich) und effektiv (wirkunsgvoll) einzusetzen.

Schulleitung und Lehrerschaft sind bestrebt, das bewilligte Budget einzuhalten.
Grundsätzlich gehört die pädagogische Infrastruktur zu den zentralen Standortfaktoren der Stadt Liestal. Entsprechend sind die erforderlichen Budgetmittel zur Verfügung zu stellen.
6. Mitbestimmung / Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler

Partizipation der Kinder ist ein Bedürfnis der Kinder und ein Anliegen der Lehrpersonen.

Mitsprache ist kein Dogma, keine Ideologie, sondern ein Weg, den Kinder mit Erwachsenen gemeinsam gehen und zwar den Verhältnissen angepasst.

Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Standpunkte von Erwachsenen und Kindern sind zu respektieren.
Sammlung von Formen der Mitsprache: 

a) Individuum: 

· individuelles Gespräch

· persönliches Ziel (Leistung, Soziales) bekannt machen
· Begrüssungs-, Verabschiedungsrituale

· Stimmungsbarometer

· Begehungen am Ort

· ....


b) Gruppe / Klasse:

· Feedbackrunde

· Klassenstunde

· Wochenrückblick

· Klassensprecherin, Klassensprecher

· Klassenrat

· Briefkasten

· Schlichterin, Schlichter (Peace maker)

· Stimmungsbarometer

· Begehungen am Ort
· ....
c) Schulhaus / klassenübergreifend:

· Schülerparlament

· Spielgeräteverantwortliche

· Schulhausämtchen

· Gotti/Götti-Betreuung

· Umfragen

· Beobachtungen

· Förderung der Begegnungs-/ Gesprächs-/ Begrüssungsrituale

· .....
Die Schulleitung mit dem Konvent legt jährlich einen Schwerpunkt fest.
Die Formen des Schüler- und Schülerinnenfeedbacks sollen dem Alter und der Stufe angepasst sein. Sie haben dem Datenschutz zu entsprechen. Die Ergebnisse fliessen nach Möglichkeit in die Schulkultur ein.

Sammlung von Feedbackformen:

· Punkte

· Abstimmungen

· Fragebogen

· Umfrage

· Schwergewichte festlegen

· Briefkasten

· ….
Literaturbezug:

kinderbüro basel, Auf der Lyss 20, 4051 Basel, www.kinderbuero-basel.ch 

Pädagogische Arbeitsstelle LCH, Oberstadt 25, 6210 Sursee: a.strittmatter@mail.tic.ch
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7. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
7.1 Erziehungsarbeit / Bildungsauftrag 
Erziehungsberechtigte sind Eltern oder andere Personen, die für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zuständig sind (§ 66 Bildungsgesetz).
Zielsetzung und Zweck
· Die Erziehungsberechtigten und die Lehrerschaft sind zur Zusammenarbeit verpflichtet.

· Die wichtigste Grundlage einer konstruktiven Zusammenarbeit ist der Aufbau eines guten Vertrauensverhältnisses zwischen den Erziehungsberechtigten und der Schule.

· Durch diese Zusammenarbeit wollen wir das gegenseitige Verständnis und das Interesse für die Anliegen des Erziehungsumfeldes und der Schule wecken und fördern.

· Die Schule unterstützt die Erziehungsberechtigten in ihrer erzieherischen Arbeit und schafft dazu geeignete Angebote.
Aufgaben, Rechte, Kompetenzen und Pflichten

Die Erziehungsverantwortung liegt primär bei den Erziehungsberechtigten. Sie interessieren sich für die Schule und tragen Mitverantwortung für das Erreichen der schulischen Ziele.

Bildungsgesetz und Verordnung sind Grundlagen des Konzepts „Elternarbeit“.
Elternrechte

Bildungsgesetz
§ 67 Rechte

1 Die Erziehungsberechtigten werden:

a. durch die Schulen am Bildungsprozess ihrer Kinder beteiligt;

b. über ihre Kinder betreffende Fragen und die Arbeit in deren Klassen und Schulen regelmässig informiert;

c. in die Evaluation der Schulen und des kantonalen Bildungswesens einbezogen;

d. von den für ihre Kinder zuständigen Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleitung auf ihr Verlangen angehört.

2 Das Nähere regelt die Verordnung.

§ 68 Mitsprache

1 Die Erziehungsberechtigten können von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern ihrer Kinder die Durchführung von Elternabenden verlangen.

2 Sie haben das Recht, von der Schulleitung und vom Schulrat ihrer Kinder angehört zu werden und an diese Gremien Anträge zu stellen.

3 Organisationen der Erziehungsberechtigten können zu wichtigen Fragen und Erlassen im Bildungswesen zu Handen der zuständigen Behörde Stellung nehmen.

4 Das Nähere regelt die Verordnung.

Verordnung

§ 57 Unterrichtsbesuche

Die Erziehungsberechtigten können nach vorheriger Absprache mit der Lehrerin oder dem Lehrer den Unterricht ihrer Kinder besuchen.

§ 58 Elternabende

Die Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schülerinnen und Schüler einer Klasse können von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Durchführung eines Elternabends verlangen.
Elternpflichten
Bildungsgesetz

§ 69 Pflichten

1 Die Erziehungsberechtigten 

a. sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich;

b. unterstützen und fördern den Bildungsprozess ihrer Kinder;

c. arbeiten mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie der Schule ihrer Kinder zusammen und suchen bei hängigen Fragen den direkten Kontakt mit ihnen;

d. halten ihre Kinder an, die Regeln und Weisungen der Schule einzuhalten und den Unterricht lückenlos zu besuchen.

2 Erziehungsberechtigte, die ihren Pflichten der Schule gegenüber nicht nachkommen, können vom Schulrat ermahnt oder mit Busse bis zu Fr. 5'000.— bestraft werden.

3 Das Nähere regelt die Verordnung.

Verordnung

§ 59 Informationspflicht

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer frühzeitig über besondere Umstände zu informieren, die ihre Kinder in ihrer schulischen Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.
Die Unterstützung und Mitarbeit der Eltern ist in der heutigen Zeit eine wichtige Grundlage, damit die Schule ihren Bildungsauftrag optimal erfüllen kann. 

Nebst den gesetzlichen Grundlagen sind folgende Ansätze für eine gute Zusammenarbeit unabdingbar:

· Für die Schule geltende Werthaltungen (Ethik, Moral) werden von den Eltern mitgetragen.

· Eltern unterstützen unabhängig von Herkunft, Nationalität und Familiensituation in geeigneter Weise die Schule. Sie nehmen an Elternabenden und weiteren Klassen- und Schulhausveranstaltungen, wenn immer möglich, teil. Die Eltern erscheinen zu den vereinbarten Eltern-Lehrer/innen Gesprächen. 

· Sie sorgen dafür, dass die Kinder ausgeruht, nach gesundheitlichen Aspekten verpflegt und motiviert am Unterricht teilnehmen können.

· Sie sorgen dafür, dass den Kindern ein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, an dem die Hausaufgaben ungestört und sorgfältig erledigt werden können.


Erziehungsauftrag der Eltern
Bildungsauftrag der Schule



Rechte und Pflichten
Rechte und Pflichten


- Fürsorge
-
Vermittlung von schulischen 


- Erziehung


Kenntnissen und Fertigkeiten


- Unterhalt
Kontaktebene
- Unterstützung der Familie in 


- Ausbildung

  der Erziehung der Kinder


Vorrangig in den Bereichen

Vorrangig in den Bereichen


- Wertvorstellungen
Bereich der
- Unterrichtsgestaltung


- Ethik, Moral
Elternmitwirkung
- Unterrichtsmethode


- Religion
- Wahl der Lehrmittel



- Wahl der Unterrichtsinhalte
7.2 Kontaktebene der Elternmitwirkung
Die drei Kontaktebenen der Elternmitwirkung. (Möglichkeiten und Anregungen)
wer
was
wie oft

Lehrerperson

und 

Eltern
· Elterngespräch

· (mit Einladung oder bei Gelegenheit)

· Persönlicher Brief

· Telefongespräch

· Kontaktheft

· Hausbesuch

· Sprechstunde

mindestens 
1 Anlass 

oder Kontakt pro
Schuljahr 

Lehrpersonen mit

Elternschaft einer

Klasse


· Elternabende

· Die Lehrperson bespricht Schul- und 

· Erziehungsfragen mit allen Eltern der Klasse.

· Vorträge

· Projektwochen

· Ausflüge

· Theateraufführungen, Ausstellungen

· Feste
mindestens 
1 Anlass 

oder Kontakt pro

Schuljahr

Lehrpersonen mit

Elternschaft eines

Schulhauses


· Eltern und Lehrpersonen besprechen Angelegenheiten, die ein ganzes Schulhausbetreffen.

· Pausenplatzgestaltung

· Besuchstage

· Projektwochen

· Sporttag

· Verhaltenskodex

· Leitbild

· Feste, Schulhausveranstaltungen


mindestens 
1 Anlass 

oder Kontakt 
innerhalb zweier 
Schuljahre

Durchführung / Verbindlichkeiten

· Es bleibt der einzelnen Lehrperson resp. den einzelnen Schulhauskollegien grundsätzlich überlassen, welche Kontaktmöglichkeiten diese für ihre jeweilige Schul- und Klassensituation einsetzen wollen.

· Die Kontaktmöglichkeiten werden am Elternabend erklärt und diskutiert.

· Ziele: z.B. eines Elternabends sind nach Möglichkeit klar im Voraus zu formulieren, um anschliessend auch an Ort und Stelle evaluiert werden zu können.„Weniger ist oftmals mehr“ hat auch bei der Elternmitwirkung viel Aussagekraft! Es empfiehlt sich: z.B. nur ein oder wenige Projekte durchzuführen, welche dafür umfassend ausgearbeitet werden, damit das gegenseitige Vertrauen weiter gefestigt werden kann.

· Beim Mitarbeitergespräch wird die Schulleitung über die Elternkontakte und Elternarbeit informiert.

7.3 Grundsätzliches zur Elternmitwirkung 

Zwischen den Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen können unterschiedliche Ansichten, Werthaltungen und Handlungsweisen aufeinandertreffen. Die Achtung vor den Anderen sowie die Fähigkeit, Kritik entgegenzunehmen und zu bearbeiten und selber Kritik zu üben, die nicht verletzt, müssen vorausgesetzt werden können.

Es empfiehlt sich, allgemeingültige Kommunikationsregeln auszuarbeiten und anschliessend an einem Elternabend zu thematisieren.

Rechte, Pflichten, Kompetenzen und Erwartungen aller Beteiligten sind klar definiert.

Das Ziel der Elternmitwirkung unabhängig vom Modell ist eine prüfbare Qualitätsverbesserung der Schule.

Die ausländischen Eltern sind adäquat einzubeziehen, allenfalls können ÜbersetzerInnen zugezogen werden.

In Problemfällen ist Supervision möglich.

Nach § 69 des Bildungsgesetzes sind die Erziehungsberechtigten für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich. Bei Verstössen gegen diese Pflicht regelt § 90 mögliche Sanktionen.
7.4 Ziel und Grenzen der Elternmitwirkung
Ziel
Durch einen konstruktiven Dialog zwischen Eltern und Exponenten der Schule wird ein Klima erzeugt, das eine optimale Lernmotivation der Kinder ermöglicht. „Eltern und Schule ziehen am gleichen Strick“. Dadurch ergibt sich die bestmögliche Förderung der einzelnen Schüler.

Durch das personelle und ideelle Mitgestalten der Eltern in verschiedenen Bereichen der Schule wie: Begleitung bei Exkursionen oder Klassenlagern, Veranstaltungen in der Klasse, im Schulhaus oder an Schulfesten ermöglichen den Eltern ein besseres Verständnis für das Schulleben. Die daraus resultierende Transparenz begünstigt den Informationsfluss zwischen Eltern und Schule. Massnahmen oder Neuerungen können besser an die Eltern kommuniziert werden.

Die Erkennung und Thematisierung von Problemen innerhalb der Klasse, des Schulhauses und auf dem Schulweg wird gefördert. Diese können so viel schneller gemeinsam angegangen und gelöst werden.

Der Einbezug ausländischer Eltern unterstützt die Integration der Kinder, und die allmähliche Vertrautheit mit unserem Schulsystem führt zu einer Entlastung der Lehrerschaft. Die Elternmitwirkung fördert die Schulqualität.
Grenzen 
Elternmitwirkung schliesst alles aus, was den Unterricht im engsten Sinne betrifft!
Auf folgende Bereiche haben die Eltern keine direkten Einflussmöglichkeiten:

· Methodik und Gestaltung des Unterrichts

· Pädagogisch-didaktische Fragen

· Lehrplan und Lernziele

· Besoldung von Lehrkräften

· Anstellung und Entlassung von Lehrkräften

· Lektionenzahlen und Stundenplanreglemente

· Klassengrösse und Anzahl der Klassen

· Mitarbeiterbeurteilung durch die Schulleitung

· Aufsicht über die Schule

· Beurteilung des Unterrichts

· Beurteilung der Lehrpersonen

Grundsätzlich sollen Fragen der Elternmitwirkung und Probleme, die einzelne Kinder betreffen immer zuerst mit der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer und bei Bedarf mit der Schulleitung besprochen werden.

7.5 Evaluation / Eltern Feedback
· Jede Lehrperson holt mindestens 1 mal pro Klassenzug (resp. pro Klasse) ein Eltern-Feedback ein.

· Die Lehrperson informiert die Schulleitung über die Durchführung der Umfrage.

· Die Daten der Umfrage bleiben bei der Lehrperson.

· Die Lehrperson kann die Ergebnisse der Umfrage im Kollegium, mit der Schulleitung oder weiteren am Schulbetrieb involvierten Personen besprechen zwecks Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in ihrem weiteren Unterricht. Die Umfrageergebnisse können aber auch anderen Leuten, die am Schulbetrieb interessiert sind, zugänglich gemacht werden.

· Die Anregungen und Anliegen der Erziehungsberechtigten werden ernst genommen und nach Möglichkeit in den Schulbetrieb integriert. Die Lehrperson setzt die gewonnenen Erkenntnisse zwecks Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in ihrem weiteren Unterricht um.

· Die Ergebnisse der Umfrage und die daraus gezogenen Schlüsse sollen nach Möglichkeit von der Lehrperson z.B. an einem Elternanlass den Anwesenden, zwecks Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung der Schule, vorgestellt und diskutiert werden.

· Der Persönlichkeits- und Datenschutz muss gewährleistet sein.
Muster Fragebogen

Der Fragebogen kann selbstverständlich individuell von der Lehrperson ergänzt oder angepasst werden.


Schulhaus Müsterli

Frau Muster

Klasse xx

Liestal
Ihre 
Meinung 
interessiert uns
Vorname:…………………..

Name:……………………..

4410 Liestal

Ihre Meinung zu unserem Schulbetrieb ist uns für die Erhaltung und Verbesserung der Qualität unserer Schule von grosser Bedeutung. Aus diesem Grund bitten wir Sie die folgenden Fragen zu beantworten. Selbstverständlich nehmen wir auch anonym ausgefüllte Fragebogen entgegen. Ihr Name hilft uns jedoch, notwendig erscheinende Rückfragen vorzunehmen. 

Die Resultate der Umfrage werden schulintern, unter Gewährleistung des Persönlichkeits- und Datenschutzes verwaltet. 

Für ihre Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.



Die Lehrperson


sehr
teilweise 
nicht

Sind Sie als Eltern mit unserem
(
(
(
Schulbetrieb im Allgemeinen zufrieden?
( 
( 
( 

Falls nicht ( warum?

Fühlen Sie sich von unserer Schule als 
(
(
(
Eltern wahr- und ernstgenommen?
( 
( 
( 

Falls nicht ( warum?

Wird Ihrer Meinung nach in unserem Schulhaus
(
(
(
auf Anstand, Rücksichtnahme und Ordnung geachtet?
( 
( 
(
Fühlen Sie sich betreffend Veranstaltungen,
(
(
(
Schulhausaktivitäten aller Art etc. umfassend
( 
( 
(
informiert? 

Fühlen Sie sich betreffend Leistungsstand und 
(
(
( 

Entwicklung Ihres Kindes von mir
( 
(
(
umfassend informiert?

Fühlt sich ihr Kind an unserer Schule wohl?
(
(
(

( 
(
(
Fühlt es sich dort auch sicher?
(
(
(

( 
(
(
Wird Ihr Kind von mir als Lehrperson
(
(
(
passend gefordert und gefördert?
( 
(
(
Fühlt sich Ihr Kind von mir als Lehrperson
(
(
(
verstanden und angenommen?
( 
(
(
Wird das eigenverantwortliche Handeln
(
(
(
Ihres Kindes gefördert?
( 
(
(
Wird der Gemeinschaftssinn in der Klasse 
(
(
(
gepflegt?
( 
(
(
Was ich zum Schluss noch sagen wollte:

(Anregungen, Wünsche, Hinweise, Ergänzungen)
7.6 Zukunftsvisionen
Ausbau der Elternmitwirkung auf Stadtebene 

· Eltern, Behörden und Lehrpersonen besprechen die Schulprobleme für die ganze Stadt 

· Evaluation

· Gesundheitsfördernde Projekte

· Pausenplatzgestaltung

· Öffentlichkeitsarbeit

· Elternbildung

Elternvertretung

· Elternrat auf Klassenebene

· Elternrat auf Schulhausebene

· Elternrat auf Schulebene

· Elternrat auf Gemeinde- / Stadtebene

8. Interne Evaluation
8.1 Qualitätsmanagement

Schrittweise wird bis Ende 2008 ein ganzheitliches Qualitätsmanagement in Anlehnung an das Modell Q2E-Modell eingerichtet. Die Bezeichnung Q2E steht als Kürzel für „Qualität durch Evaluation und Entwicklung“. Der Titel besagt, dass Schulqualität im Wechselspiel von Evaluation und Entwicklung schrittweise gewonnen werden kann – dass also die fortschreitende Optimierung als wichtigste Qualtätsgrundlage betrachtet wird. Damit orientiert sich das Q2E-Modell am Konzept des „Total Quality Management“ (TQM), allerdings mit dem Anspruch, die charakteristischen Eigenheiten von Schule und Unterricht möglichst gut zu berücksichtigen. 

Das Modell ist eine sehr geeignete Hilfestellung für den Aufbau eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements an Bildungsinstitutionen. Es definiert einen Gesamtrahmen, innerhalb dessen wir ein Qualitätsmanagement aufbauen können, das auf unsere eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Q2E umfasst die folgenden Komponenten, welche unter Einbezug der jeweils örtlichen Gegebenheiten angepasst und ausgelegt werden müssen:
· Das Qualitätsleitbild
Im Qualitätsleitbild legt die Schule die Qualitäten (Werte, Normen, Standards) fest, nach denen sie sich beurteilen lassen resp. künftig evaluieren will. Der Begriff „Qualitätsleitbild“ wird bewusst in Abgrenzung zum herkömmlichen Leitbildbegriff („CI-Leitbild“ für „Corporate-Identity Leitbild“) verwendet. 
Dieser Schritt wird nach ersten Erfahrungen mit Q-Arbeit (Q-Gruppen / Lernpartnerschaften) noch zu leisten sein.


· Feedbackgestütztes Lernen (Individualfeedback und persönliche Q-Entwicklung)
In der Schule werden mit geeigneten Verfahren und Instrumenten Feedbacks eingeholt, um Stärken und Schwächen des eigenen Handelns bewusst zu machen und um die pädagogische Praxis fortlaufend zu optimieren. Im Vordergrund stehen die bewusste Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des eigenen Handelns und das kritische Hinterfragen der handlungsleitenden Werte. 
Die Einrichtung von so genannten „Qualitätsgruppen“ ist Voraussetzung, um diese praxisorientierten Reflexionsprozesse anzuregen und zu unterstützen. Das Modell Q2E schreibt kein Modell vor – es verlangt die Einrichtung solcher „Qualitätsgruppen“. Die Schulleitung hat deshalb eine Arbeitsgruppe beauftragt, verschiedene Modelle zu evaluieren und dem Gesamtkonvent 2 Vorschläge zu unterbreiten. 
Mit grosser Zielstrebigkeit und vorbildlicher Planung hat die Arbeitsgruppe verschiedene Modelle in Theorie und Praxis evaluiert und dem Gesamtkollegium die beiden Modelle „FQS“ und „Tandem“ vorgeschlagen. Zwei Referenten haben vor dem Gesamtkonvent die beiden Modelle präsentiert. 
Am 15. März 2004 entschied sich das Kollegium mit grosser Mehrheit für das Modell 
„Tandem“. Genau genommen heisst das Modell „Lernpartnerschaften: Im Tandem und in Gruppen gemeinsam lernen“, entwickelt an der Fachhochschule Aargau Pädagogik (FHA). Das Projekt wird am 19. Januar 2005 gestartet. Für dieses Projekt konnte Tobias Obrist, Dozent an der FHA, gewonnen werden.

· Datengestützte Schulevaluation (Selbstevaluation der Schule)
Dieses Element befindet sich im Aufbau und wird nach ersten Schritten in der Q-Arbeit aufgebaut. Eine erste Selbstevaluation findet im August 04 zum Thema „Zusammenführung von Kindergärten und Primarschule“ statt. (Die Externe Evaluation findet im September 04 statt, siehe Pt. 9).
Ebenso wird das Projekt „Standardsprache an Kindergärten“ einer internen Evaluation unterzogen. Auch das Thema „MitarbeiterInnengespräche“ wird nach ersten Erfahrungen intern evaluiert.
· Steuerung der Qualitätsprozesse durch die Schulleitung
Die Steuerung der Qualitätsprozesse durch die Schulleitung spielt eine zentrale Rolle. Im Wissen, dass Qualität in erster Linie von den Lehrerinnen und Lehrern abhängt, wurde dem Themenfeld „Mitarbeitergespräche“ besondere Aufmerksamkeit gewidmet. (siehe unter MAG)
· Externe Evaluation (Fremdevaluation)
Auf Anfrage des AVS wird sich die Schule auf freiwilliger Basis einer externen Schulevaluation unterziehen. Auch dieser Entscheid wurde vom Gesamtkonvent mit grosser Mehrheit gefällt. Die Schule kann ein Evaluationsthema bestimmen: Evaluiert werden soll die Zusammenführung von Kindergarten und Primarschule zu einer Schule mit gemeinsamer Schulleitung. Das AVS wird ein weiteres Evaluationsthema bestimmen. Die Externe Evaluation ist ein weiterer Eckpunkt der Qualitätssicherung und wird im September 2004 durchgeführt. 

Ein Mitglied der Schulleitung ist für Fragen der Qualitätssicherung und –entwicklung hauptverantwortlich und entsprechend ausgebildet. 
8.2 Personalförderung
„Die Qualität von Schulen ist zu 90 % die Qualität des Personals – der Lehrerinnen und Lehrer vor allem.“

Wenn ein Mensch sich mit den Zielen der Organisation identifiziert, sind externe Kontrollen weitgehend unnötig; er wird Selbstkontrolle und eigene Initiative entwickeln. Neu eintretende Lehrpersonen erhalten durch das Schulprogramm der Schule ein Bild über die Ziele, welche in den folgenden Jahren umzusetzen sind. 

Die Schulleitung setzt sich kontinuierlich dafür ein, dass die Bereitschaft zur Selbstevaluation der Lehrpersonen wachsen kann. Mündige Menschen brauchen und suchen ein dichtes und hochwertiges Feedback auf ihr Verhalten. Diesem Punkt wird in der Weiterbildung unserer Schule entspechende Aufmerksamkeit geschenkt, indem regelmässige Fortbildungsmodule (wie z.B. "Feedback in der Q-Arbeit" am 6. April 04) angeboten werden.

Personalentwicklung und personenbezogene Evaluation sind wichtige Elemente der internen Evaluation. Diesen Elementen gebührt grosse Aufmerksamkeit. Die Schulleitung strebt eine einheitliche Praxis an. Nebst dem Ausbildungsangebot des Kantons besuchten alle drei Schulleitungsmitglieder das fünftägige Ausbildungsmodul „Personalführung und –Entwicklung“ der Akademie für Erwachsenenbildung Luzern (Bianca Ender und Anton Strittmatter), woraus das vorliegende Konzept entstanden ist. Im Übrigen orientiert sich die Schulleitung weitgehend am Leitfaden der Pädagogischen Arbeitsstelle LCH „Personalentwicklung als Schulleitungsaufgabe“ (Ender/Strittmatter, 2002).

Bei Beschwerden, Krisen und Konflikten ist die Schulleitung in der Regel erste Interventionsinstanz und agiert dabei zunächst vermittelnd. 

Nebst Coaching- und Interventionsarbeit nimmt sich die Schulleitung auch Zeit, um einfach da zu sein und Anteil zu nehmen. Dies geschieht z.B. durch Unterrichtsbesuche (als Gast), durch Gespräche "zwischen Tür und Angel" oder durch spontane Feedbacks. Die Schulleitung sorgt für gute Zugänglichkeit, indem sie

· an Konventen (Kindergarten-Team, Schulhauskonvente und Fachkonvente) teilnimmt

· Beratungsgespräche anbietet und durchführt.

Die Schulleitung bespricht mit den Lehrerinnen und Lehrern auch die individuelle Fortbildung und bemüht sich, diese zum gemeinsamen Thema im Kollegium zu machen. Die Schulleitung unterstützt die Lehrerschaft bei der Entwicklung der Personalportfolio-Arbeit und der Teamentwicklung. 

8.3 Personalmutationen
Neuanstellung: Der Ablauf bei Neubesetzungen ist auf dem Schema (im Anhang) "Anstellungsablauf" abgebildet. 

Mentorat: Das AVS führt JunglehrerInnen in ihre neue Aufgaben ein. Eine „Jung-L.-Betreuung“ wie bis anhin ist nicht mehr vorgesehen. Trotzdem soll eine neue Lehrperson vom Team unterstützt werden. Jede neueintretende Lehrperson erhält dazu eine Kollegin oder einen Kollegen zugeteilt. Der Mentor, die Mentorin heisst das neue Teammitglied willkommen, führt es in die Gebräuche des Hauses ein und bietet so niederschwellig Unterstützung an. Der/die MentorIn ist offen bezeichnet und damit dem Team (Schulhaus, Kindergartenteam) sowie der Schulleitung bekannt. 

Austritt einer Lehrperson (Kündigung, Pensionierung etc.): Diese wird am Juni-Konvent offiziell verabschiedet. 

Die Schulleitung führt ein Austrittsgespräch. Grundlage ist der Fragebogen "Austrittsgespräche" (im Anhang) ,welcher der Schulleitung wichtige Hinweise zur Verbesserung ihrer Führungsaufgabe liefern kann. 
Anstellung neuer Lehrpersonen

Kontakt zu Schulhaus-Kollegium ev. Partner-Lehrperson
(
SH-Vertretung
(
Partner-Lehrperson
(

Schulleitung

(
Ausschreibung

(
Empfang der Bewerbung bestätigen

(
Bewerbung sichten - 1. Auswahl

(
Einbezug eines SchR-Mitglieds
Sichtung der Unterlagen der vorgeschlagenen Kandidaten/innen für ein Vorstellungsgespräch

(
Einladung zum Vorstellungsgespräch

(
Vorstellungsgespräch 
Beizug / Anhörung

(
Auswertung der Gespräche „Partner-Analyse“

(
Wahlvorschlag 
(wenn möglich 2)

Gespräch mit Schulleitung
Vorstellung im Kollegium
Einführung am Arbeitsplatz

(
Nicht berücksichtigte Bewerbungen zurücksenden
(1 SchR




(1 SchR


( 1 SchR


( SchR


(
( Wahl durch SchR

schriftliche 
Wahlbestätigung

(unbefristete Anstellung)



Austritt von Lehrpersonen der Kindergärten / Primarschule 
Gespräch der Schulleitung mit der austretenden Lehrperson: 

Lehrperson: ______________________________

Schulleitung: ______________________________

Datum des Gesprächs: ______________________
Frage
Notizen

1. Hat dir deine Aufgabe, deine Arbeit hier in Liestal gefallen? 

Hast du dich wohl gefühlt, warst du unter- oder überfordert?


2. Was war für dich das schönste Erlebnis an unserer Schule?
Was bleibt dir in weniger guter Erinnerung?


3. Hast du bei der Erledigung deiner Aufgaben wesentliche Schwierigkeiten erlebt?

Welche?

Was hat dich bei der Ausübung deiner Arbeit behindert?

Welche Abläufe könnten wir optimieren?


4. Gab es Aufgaben, die du erledigt hast, obwohl du der Meinung bist, dass diese nicht zu deinen Pflichten gehören?
Waren die Aufgaben „Unterrichten“ und „Mitarbeit im Team“ ausgewogen?


5. Wie beurteilst du die Ausrüstung (Bibliothek, Medien, Arbeitsmittel wie Computer-Arbeitsplatz, Finanzen), die hier zur Verfügung standen?


6. Wie hast du die Unterstützung durch das Kollegium erlebt?

Wie war die Zusammenarbeit?

Hast du das Arbeitsklima in deinem Bereich, im Kollegium angenehm empfunden?


7. Waren dir die Merkblätter „Information / Kommunikation / Vorgehen in Krisenfällen“ eine Hilfe?

Wie hast du die Informations- und Kommunikationspolitik an unserer Schule erlebt?


8. Wie beurteilst du die Mitsprache- und Mitgestaltungs-Möglichkeit an unserer Schule? 

z.B. Gestaltung des Schulprogramms


9. Wie hast du die Führung der Schulleitung erlebt?

· Hast du die Schulleitung unterstützend erlebt?

· Hat die Schulleitung deiner Meinung nach klare Visionen?

· Wie war der Umgang (Klima, Gleichbehandlung etc.) der Schulleitung mit den Mitarbeitenden (und umgekehrt)? 

· Wie war die Zusammenarbeit mit der Schulleitung? (Partnerschaftlich, direktiv etc.)


10. Wurde mit dir im letzten Jahr ein Jahresgespräch geführt und warst du damit zufrieden? 


11. Welche Erfahrungen hast du mit der Arbeitszeit-Regelung gemacht?


12. Wie hast du die Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten erlebt?


13. Wie war die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern?


14. Würdest du den Beruf wieder wählen, wenn du neu beginnen könntest? Wenn ja resp. nein; warum?

Würdest du die Schule Liestal einer Kollegin, einem Kollegen als Arbeitsort empfehlen? Wenn ja resp. nein; warum?


15. Weshalb verlässt du deine Stelle?


16. Bemerkungen, Wünsche, Erwartungen


Vielen Dank für deine Mitarbeit und alles Gute für deine Zukunft.

Schulleitung: _____________________Lehrperson: ___________________________

Diese Gesprächsnotizen bleiben bei der Schulleitung und werden ohne ausdrückliche Einwilligung der Lehrperson nicht weitergegeben.

Checkliste vor Austritt von Lehrpersonen

Name: 

Austritt: 

Inhalt
Wer?
Aktion

Elterninformation
Schulleitung
Schriftlich oder anlässlich eines Elternabends (oder Abschluss-Veranstaltung)

Austrittsgespräch
Schulleitung
Führen, dokumentieren und gegeb. im SL-Team besprechen

Verabschiedung 
Schulleitung
in der Regel anlässlich Gesamtkonvent im Juni

Infrastruktur

Zimmer- und Schlüssel-abgabe


Hauswart und SL



Termin:
Zimmer abnehmen, Inventar (Schule / privat) regeln, 

Schlüssel (Tür, Schränke, Turnmaterial etc.) abgeben

Spätestens Ende 2. Sommerferienwoche, sonst  nach Absprache.

Informatik

· Ausrüstung (Arbeitsplatz)
(PC, Drucker, Kopierer, Fax)

· Berechtigung Username

für Informatik zuständige Lehrperson des Schulhauses
Private Daten löschen

„Geschäftliche Daten“ Nachfolger/in übergeben bzw. dokumentieren,

 z.B. Schulhausvorstands-Dokumente, Materialverwaltung

Überflüssige Daten löschen

Usernamen / Passwörter (Computer, Kopierer etc.) löschen; 

Schulzimmer / Arbeitsplatz

· Türschild und Infobrett bei Schulhauseingang

· Sonstige Ausrüstung
SV informiert Hauswart


Auswechseln

Evtl. einfordern

Organisation/Information

Organigramme
SV und SL (Sekretariat)
Anpassen (Adresslisten)

Mitteilungsblatt
Text von Schulrat
Text, sofern Pensionierung bzw. sehr wichtiger Abgang

8.4 MitarbeiterInnengespräche

Der Begriff "Mitarbeitergespräch" sagt noch nicht, worum es bei diesem Gespräch geht. Wir unterscheiden deshalb folgende fünf Gesprächsanlässe:

· Das Standort- und Perspektivengespräch
Dieses Gespräch bietet der Lehrperson Gelegenheit, ihren Platz an der Schule, ihre persönliche Entwicklung und Perspektiven zu reflektieren (Standortbestimmung). Für die Schulleitung ist dieses Gespräch nicht nur ein Dienstleistungsangebot an die Lehrperson, sonder auch  ein Führungsmittel im Sinne des Personalportfolios.
Grundlage dazu bildet die Gesprächsunterlage "Standort und Perspektiven" (im Anhang).

· Das Beratungs- und Problemlösegespräch
Sinn dieses Gesprächs ist es, anderen zu helfen, ihre Probleme zu lösen, Entscheidungen vorzubereiten und Alternativen zu finden.

· Das Leitungsfeedback-Gespräch
Das Thema des Leitungsfeedback-Gesprächs ist das Verhältnis der einzelenen Lehrperson zur Schulleitung und zur Schulgemeinschaft. Ziel ist für beide Seiten die Optimierung der persönlichen Bedingungen.
Grundlage für dieses Gespräch ist das Feedbackraster nach Roger Harrison (im Anhang). Dabei werden drei Punkte angesprochen, welche von Ich-Botschaften, Aufgabenbezug, konstruktiven Hinweisen und Verhandlungsbereitschaft charakterisiert sind.

· Das Konfrontations- und Konfliktlösegespräch
Hier geht es um zwei Zwecke, die miteinander verbunden oder mindestens einzeln verfolgt werden können.
Konfrontation meint, jemandem ein Problem, einen Mangel, eine Beschwerde oder dergleichen "gegenüberzustellen". Das Problem muss zuerst bekannt und anerkannt werden, um anschliessend bearbeitet werden zu können.
Im Konfliktlösegespräch wird dann nach einer Lösung für das Problem gesucht.
Manchmal reicht die Konfrontation schon aus, um eine Lösung in Gang zu setzen.

· Das formelle Qualitikationsgespräch.
Diesem Gespräch geht ein Unterrichtsbesuch durch ein Mitglied der Schulleitung voraus. 

Alle fünf Gesprächsarten finden auf Wunsch der Lehrperson oder der Schulleitung statt. Die ersten Gespräche werden Perspektiven- und Standortgespräche oder Leitungsfeedback-Gespräche sein. Nach zehn bis zwölf durchgeführten Gesprächen werden die Erfahrungen an einem Konvent (Herbst 2004) diskutiert und bewertet. 
Leitungsfeedback – Gespräch

An: 

Von: 

Mit folgendem Verhalten hilfst du mir oft, meine Aufgaben zu erfüllen.
Bitte behalte das bei.
Folgendes Verhalten, welches mir in meiner Aufgabenerfüllung helfen würde, vermisse ich bei dir. Könntest du versuchen, es auch mal bzw. ein bisschen öfters bzw. konsequenter zu zeigen?

Folgendes Verhalten erlebe ich als hinderlich für meine Aufgabenerfüllung. Könntest du es ein wenig seltener zeigen oder ganz darauf verzichten?

Standort und Perspektiven
Aktuelle Situation:
(Einschätzung meiner Praxis)

Was befriedigt mich?

Wo kann ich Stärken wahrnehmen?

Wo sehe ich noch wenig genutzte Möglichkeiten (Brachland)?

Schwächen der Situation?

Absehbare Veränderungen (Chancen bzw. Gefährdungen)

Ziele Wünsche
(Was will ich in Zukunft erreichen?)

Was will ich in meiner beruflichen Praxis in absehbarer Zeit verändern?

Welche Veränderungen  in meiner Rolle strebe ich an?

Was will ich in angefangenen Veränderungen noch weiter unternehmen?

Wo bin ich in fünf oder zehn Jahren?
Wer bin ich in fünf oder zehn Jahren?


Deutung der aktuellen Situtation:


Was erklärt mir Wohlsein/Unwohlsein?

Welche Ursache sehe ich – bei mir? Im  Schulbetrieb? im privaten Umfeld?

Welche Bedeutung und welches Gewicht haben diese Situationsmerkmale für mich?
Handlungsmittel
(Wie werde ich meine Ziele erreichen?)

Womit kann ich diese Ziele erreichen?

Wie muss sich meine Person, oder mein Arbeitsumfeld verändern, damit ich meine Ziele erreichen kann?
Wie kann ich in den angefangenen Bereichen weiterarbeiten?

Wer oder was kann mich dabei unterstützen?


8.5 Datenschutz
Die Bestimmungen des Datenschutzes werden eingehalten. Folgende Grundsätze prägen an unserer Schule den Umgang mit sensiblen Daten:

· Eigentümer-Prinzip oder "Ownership-Regel"
Diese Regel besagt, dass wer Daten über sich selbst erzeugt (z.B. im Rahmen der Selbstevaluation durch Einholen von Schülerfeedback, beim gegenseitigen Hospitieren oder bei der Pflege eines eigenen Portfolios), über die Verwendung dieser Daten allein betimmt. Dies gilt auch für Gruppenmitglieder, die z.B. im Rahmen einer Qualitätsgruppe Kenntnis von solchen Daten haben. Solches Wissen über Andere darf nur im ausdrücklichen Einverständnis der Eigentümer an Dritte weitergegeben werden. Von dieser Diskretionspflicht ausgenommen sind "Offizialdelikte", etwa die Kenntnis von sexuellen oder anderen gewalttätigen Übergriffen oder von betrügerischem Verhalten, sowie absehbare Schadenereignisse, die schwerwiegende Gefährdung von Menschen an Leib und Seele zur Folge haben könnten.

· Verantwortung für unterlassene Information
Das schützende Eigentümerprinzip hat einen Preis: Die Übernahme von Verantwortung und entsprechender Haftung durch die Person. Wer zu Selbstschutz etwa auf die Information von Vorgesetzten über eigene Probleme verzichtet, muss die Verantwortung für allfällige daraus resultierende Schäden bei sich und anderen übernehmen – und dann auch den Preis dafür bezahlen, schlimmstenfalls bis hin zu Wiedergutmachung oder Entlassung. Mitwisser haben die Pflicht, die problembelastete Person deutlich und wiederholt auf das Problem bzw. auf Unterstützungsmöglichkeit aufmerksam zu machen. 

· Das Recht, konfrontiert zu werden
Jemanden zu schonen kann edel und manchmal sogar hilfreich sein. Neben einem Recht auf Schonung gibt es auch ein Recht auf Konfrontiertwerden. Nur so hat die betroffene Person eine Chance, sich rechtzeitig dem Problem zu stellen und rechtzeitig Korrekturen einzuleiten.

· Wir reden nicht übereinander, sondern miteinander
Diese Regel (Sokrates) ist ein wichtiger Grundsatz. Es ist unfair und meist sogar schädlich, über andere schlecht zu reden oder "Halbwahrheiten" zu verbreiten. 

· Bei Mitarbeitergesprächen erhalten die Lehrpersonen auf Wunsch eine Kopie der Gesprächsnotizen. Die Gesprächsunterlagen sind Bestandteil der Personalakten. Themen wie Fortbildung, Portfolie und Stand der gegenseitigen Hospitationen (nur Vollzug / Thema, nicht inhaltlich) können an MAG thematisiert werden.
9. Externe Evaluation 













































































































































































































































































Das Bildungsgesetz vom 6. Juni 2003 regelt die Qualitätssicherung der öffentlichen Schulen. Diese werden verpflichtet, sich regelmässig sowohl einer internen wie auch einer externen Evaluation zu unterziehen. Die Fachstelle Evaluation des AVS führt deshalb in der Aufbauphase Teilevaluationen durch, wobei auch die Schule Liestal angefragt wurde. Die Lehrerschaft hat sich mit grossem Mehr zu einer externen Evaluation bereit erklärt. Die Schule hat dabei die Möglichkeit, ein Evaluationsthema selbst zu definieren. 

Kindergarten und Primarschule wurden im August 2003 zu einer Schule mit einer gemeinsamen Schulleitung zusammengeführt, welche das vorliegende Schulprogramm gemeinsam erarbeitet hat. Deshalb haben Schulleitung und Kollegium beschlossen, die Zusammenführung zum Evaluationsthema zu machen und so Optimierungsvorschläge zu erhalten. Ein weiteres Evalua​tionsthema wird vom AVS bestimmt und wird sich dabei mehr auf pädagogische Werte konzentrieren. 

Im August 2004 wird die Schule eine interne Evaluation der Zusammenführung Kindergarten und Primarschule durchführen. Die externe Evaluation findet während 2 Wochen im September 2004 statt. Mit der Fachstelle Evaluation (AVS) wird eine Vereinbarung unterzeichnet.
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